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Das Verhältnis von Reichsherrschaft und Territorialherrschaft 
am Beispiel der Kirchenpolitik Karls IV. * 

Von Gerhard Losher 

32 Jahre lang war Karl IV. ' Kaiser des Römischen Reichs (1346—1378), über 
36 Jahre beherrschte er Böhmen. Bereits die lange Dauer seiner Regierungszeit 
hebt den Luxemburger aus der Reihe der deutschen Kaiser des Mittelalters hervor. 
Daß während dieser Jahre eine Stabilisierung in der politischen Entwicklung des 
Reichs eintrat, nach lang anhaltenden Thronstreitigkeiten seit dem Interregnum die 
Kontinuität und Zielstrebigkeit luxemburgischer Politik auch dem Imperium zum 
Vorteil gereichte, darf heute als sicheres Wissen betrachtet werden ä. Dabei war Karls 
Territorialpolitik noch in der neueren Geschichtsforschung manchen Anfeindungen 
ausgesetzt3. Am Beispiel der Kirchenpolitik läßt sich jedoch zeigen, wie eng eine 

* Der Aufsatz wurde angeregt durch eine Studie zum Einfluß Karls IV. bei der Be-
setzung der Reichsbistümer, die ich 1982 im Zusammenhang mit meiner Magisterarbeit 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München vorgelegt habe (Betreuerin: Prof. 
Dr. Laetitia Boehm). Ein umfassende Darstellung der Kirchenpolitik Karls IV. wird 
demnächst in den Veröffentlichungen des Collegium Carolinum erscheinen. 

1 Grundlegend: S e i b t , Ferdinand: Karl IV. Ein Kaiser in Europa. 1346—1378. 
München 1978. — D e r s. (Hrsg.): Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen. München 
1978 (aus Anlaß der Ausstellungen Nürnberg und Köln). — D e r s . : Die Zeit der 
Luxemburger und der hussitischen Revolution. In: Hdb. d. Gesch. d. böhm. Länder. 
Hrsg. v. Karl Bos l . Bd. 1. Stuttgart 1967, 351—568. — P a t z e , Hans (Hrsg.): 
Kaiser Karl IV. 1316—1378. Forschungen über Kaiser und Reich. BDLG 114 (1978). — 
Nach wie vor wichtig: W e r u n s k y , Emil: Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner 
Zeit. Innsbruck 1880—1892. 3 Bde. — P i r c h a n , Gustav: Italien und Kaiser 
Karl IV. in der Zeit seiner zweiten Romfahrt. 2 Bde. Prag 1930. 

2 Vor allem: V i g e n e r , Fritz: Karl IV. In: Meister der Politik. Bd. 1. Hrsg. v. Erich 
M a r c k s . Stuttgart 1922, 402—442. — H a m p e , Karl: Karl IV. In: D e r s . : 
Herrschergestalten des deutschen Mittelalters. Leipzig 1928. — B a e t h g e n , Fried-
rich: Deutschland und Europa im Spätmittelalter. In: Propyläen Weltgeschichte. Bd. 2. 
Berlin 1941. — H e i m p e l , Hermann: Deutschland im späten Mittelalter. In: Hdb. 
d. dt. Gesch. Hrsg. v. A . O . M e y e r . Bd. 1. Konstanz 1957. — G r u n d m a n n , 
Herbert: Wahlkönigtum, Territorialpolitik und Ostbewegung im 13. und H.Jahr-
hundert. In: Hdb. d. dt. Gesch. Hrsg. v. Bruno G e b h a r d u. Herbert G r u n d -
m a n n . Bd. 1. Stuttgart 1970. 

3 F r e y , Beat: Karl IV. in der älteren Historiographie. In: S e i b t : Karl IV. 1978, 
399—404. 
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starke Hausmacht und eine durchsetzungsfähige Politik im Reich gerade während 
Karls erster Regierungsjahre zusammenhingen. Karls Kirchenpolitik ging jedoch noch 
weiter. Ihm ist es gelungen, dem Kaisertum seine Geltung über einen rein ideellen 
Anspruch hinaus zu erhalten. Indem er alle Dimensionen und Ansätze seiner Macht 
zielbewußt wahrnahm und vertiefte, knüpfte er ein weites Netz herrschaftlicher 
Beziehungen, welches das Reich in allen Teilen umfaßte und es ermöglichte, bereits 
verloren geglaubte Machtmittel wieder der kaiserlichen Regierung zuzuführen. Vor 
diesem Hintergrund ist die Kirchenpolitik 4 Karls IV. zu bewerten; sie zeigt seine 
politischen Zielsetzungen in aller Deutlichkeit und ist charakteristisch für seine ge-
samte Regierungszeit. Während der Jahre des Ringens um die Macht, bei seinen Be-
strebungen zur Ausweitung des Herrschaftsbereichs, bis zuletzt, als es darum ging, 
die Macht im Reich der Luxemburger Dynastie zu erhalten: In allen Phasen seiner 
Herrschaft war das Bündnis mit Kurie und Kirche wertvolle Stütze und Unter-
pfand. Kennzeichnend ist, daß die einzelnen Maßnahmen dieser Politik nicht auf 
die Grenzen des eigenen Hausmachtbereichs beschränkt blieben. Von Anfang an 
findet Karls Kirchenpolitik eine durchgängige Anwendung auf Böhmen und das 
Reich: ein Beispiel dafür, wie intensiv die Bemühungen waren, die Karl IV. nicht 
nur seinem Kernland Böhmen zukommen ließ, sondern auch dem Deutschen Reich. 
Was als Zweckbündnis mit Kurie und Kirche begonnen hatte, ist ihm gelungen, 
aufzuspalten und zur Kirchenherrschaft umzuwandeln. Unter seiner Handhabung 
entwickelte sich die Kirchenpolitik zu einem der wichtigsten Instrumente seiner Poli-
tik im Reich. 

Der Begriff „Kirchenpolitik" bedarf im folgenden einer erläuternden Ein-
schränkung: Er wird verwendet in einem engen „politischen" Sinne, der sich vor-
wiegend auf die Einbindung der Kirche in die Staatspolitik erstreckt. Zur Kirchen-
politik Karls IV. zählen demnach vorwiegend Maßnahmen, die auf die Organi-
sation und Verwaltung der Kirche gerichtet und geeignet sind, eine maßgebende 
Rolle im politischen Kräftefeld zu spielen. Dazu gehören vor allem Karls Eingriffe 
in die böhmische Kirchenstruktur, beispielsweise sein Eintreten für die Schaffung 
der Prager Metropolitangewalt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Besetzung 
der Reichsbistümer. Hier erreichten Karls Einflußmöglichkeiten ihren Höhepunkt5 . 

4 Zur Kirchenpolitik Karls IV. die angekündigte Veröffentlichung des Collegium 
Carolinum. Die wichtigsten Einzeluntersuchungen: S c h m u g g e , Ludwig: Kurie und 
Kirche in der Politik Karls IV. In: S e i b t : Karl IV. 1978, 73—77. — Bohemia 
Sacra. Das Christentum in Böhmen. 973—1973. Hrsg. v. Ferdinand S e i b t . Düssel-
dorf 1974. — H u b e r , Augustinus Kurt: Die Erzdiözese Prag. Arch. f. Kirchen-
gesch. Böhm. Mähr. Schles. 1 (1967) 10—16. — F r i n d , Anton: Die Kirchengeschichte 
Böhmens. 2 Bde. Prag 1864/66. — H a u c k , Albert: Kirchengeschichte Deutschlands. 
Bd. 5. Leipzig 1920, bes. 645—670. 

5 Karls Einfluß bei der Besetzung der Reichsbistümer ist bisher noch nicht zusammen-
hängend untersucht worden. Am wertvollsten bisher: S c h m i d t , Gerhard: Die 
Bistumspolitik Karls IV. bis zur Kaiserkrönung 1355. In: Karl IV. Politik und Ideologie. 
Hrsg. v. Evamaria E n g e l . Weimar 1982, 74—120. — K r o g e r , Heinrich: Der Ein-
fluß und die Politik Karls IV. bei der Besetzung der deutschen Reichsbistümer. Diss. 
Münster 1885 ist völlig veraltet und bezieht sich fast ausschließlich auf die Erzbistümer 
Köln und Magdeburg. Zur kirchenrechtlichen Entwicklung der Bischofsinvestitur: 
H i n s c h i u s , Paul: Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutsch-
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Nich t mi t einbezoge n wurde hingegen sein Einflu ß auf die religiösen Belange seiner 
Zeit . Zwar ist es unverkennbar , daß die Grenze n zur Kirchenpoliti k fließend sind, 
seine Stiftunge n  6, die Förderun g des Ordenswesen s 7, aber auch sein direkte r Ein -
fluß auf das religiöse Leben  8 tragen zweifellos auch politische n Charakter , besonder s 
wenn der Begriff weiter gefaßt wird als nu r im Sinn e von Staatspolitik . Aber 
hier liegen die Schwerpunkt e anders , sie wurzeln direk t in der Persönlichkei t des 
Luxemburgers , in seiner Religiositä t un d in der sakralen Auffassung seines 
Herrschertums . 

1. Historischer Teil: Die Zeit des Gegenkönigtums 

Am 30. April 1344 9 verkündet e Klemen s VI. (1342—1352) die Erhebun g des 
Bistum s Pra g zum Erzbistum . Dabe i handelt e es sich keineswegs um einen rein 
kirchenorganisatorische n Akt. De r Beschluß war in enger Abstimmun g mit dem 
Markgrafe n Kar l zustand e gekomme n un d besaß eine klare Zielrichtun g auf 

land . Bd. 2: System des katholische n Kirchenrecht s mit besondere r Rücksich t auf Deutsch -
land. 1878. — F e i n e , Han s Erich : Kirchlich e Rechtsgeschichte . Köln-Graz  1964. — 
In der Folgezei t des Wormser Konkordat s begannen die Päpst e mehr und mehr , das 
Wahlrech t von Volk und Klerus bei der Bischofsnachfolge einzuschränke n und das Rech t 
der Bistumsbesetzun g dem apostolische n Stuh l zu reservieren . Zur Zeit Karls IV. war es 
bereits weitestgehen d in päpstliche r Hand . Die Besetzung der Reichsbistüme r mit An-
hängern des Königs konnt e daher nur durch Zusammenwirke n mit der Kurie in Avignon 
erreich t werden . — Zur Geschicht e des Reservationswesens : G a n z e r , Klaus: Papst -
tum und Bistumsbesetzun g in der Zeit von Grego r IX. bis Bonifaz VIII . Ein Beitrag 
zur Geschicht e der päpstliche n Reservation . Köln-Graz  1968 (Forschunge n zur kirch-
lichen Rechtsgeschicht e und zum Kirchenrech t 9). — H a u c k 1920, 644—649. — 
M o l l a t , Guillhaume : La collatio n des bénéfices ecclesiatique s souš les papes 
d'Avignon (1305—1378). Pari s 1921. — H a l l e r , Johannes : Papsttu m und Kirchen -
reform. Berlin 1903. 

6 H l e d í k o v á , Zdenka : Fundac e českých králů ve 14. stole« [Die Stiftungen der 
böhmische n Könige im H.Jahrhundert] . SbH 28 (1981) 5—55. — D o l e ž e l , Hei -
drun : Die Gründun g des Prager Slavenklosters . In : Se ib t : Karl IV. 1978, 112—115. — 
M a c h i l e k , Franz : Privatfrömmigkei t und Staatsfrömmigkeit . In : S e i b t : Kar l IV. 
1978, 87—94. 

7 H e m m e r l e , Josef: Karl IV. und die Orden . In : S e i b t : Kar l IV. 1978, 301—305. — 
H u b e r , Augustinus Kurt : Die großen Theme n der religiösen Geschicht e Böhmen s 
und Mährens . In : Beitr. z. Tausendjahrfeie r d. Bist. Prag. Hrsg. v. d. Ackermann -
Gemeinde . Bd. 1. Münche n 1971, 9—19. — M a c h i l e k , Franz : Die Zister -
zienser in Böhme n und Mähren . Arch. f. Kirchengesch . Böhm. Mähr . Schles. 3 (1973) 
185—219. — D e r s . : Reformorde n und Ordensrefor m in den böhmische n Länder n 
vom 10. bis 18. Jahrhundert . In : Bohemi a Sacra 1973, 63—81. — D e r s . : Die 
Augustiner Chorherre n in Böhme n und Mähren . Arch. f. Kirchengesch . Böhm. Mähr . 
Schles. 4 (1976) 107—144. — Z e s c h i c k , Johannes : Die Benediktinerklöste r in 
Böhme n und Mähren . Stud . u. Mi«, z. Gesch . d. Ben.orden s u. seiner Zweige 87 (1976) 
457—465. 

8 M a c h i l e k : Privatfrömmigkei t 1978. — C h a d r a b a , R.: Kaiser Karls IV. 
devotio antiqua . Mediaevali a Bohemic a 1/1 (1969) 51—68. 

* Monument a Vaticana res gestas bohemica s illustrantia . Bd. 1. Hrsg. v. Ladislaw 
K l i c m a n . Prag 1903, hier Nr . 363; zitiert : Mon . Vat. Boh. Die Ausführung für 
die Prager Kirche bei F r i n d II 1866, 415—418. 
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die politischen Verhältnisse in Böhmen und im Reich. Erst zwei Jahre zuvor war 
der repräsentationsfreudige, rhetorisch und diplomatisch glänzend begabte Klemens 
VI. 10 auf den apostolischen Stuhl erhoben worden. Eine seiner ersten Amtshandlun-
gen war die Erneuerung der kanonischen Prozesse gegen Ludwig IV. Man hat bis-
weilen angenommen, die Wiederaufnahme der kirchlichen Prozesse sei erfolgt, weil 
der rechtsgelehrte französische Papst eine juristisch akzeptable Beilegung des jahr-
zehntelangen Streits mit dem gebannten Reichsoberhaupt habe herbeiführen 
wollen ". Tatsächlich kam jedoch genau die gegenteilige Absicht zum Tragen, dies 
zeigt die päpstliche Haltung gegenüber dem böhmischen Königshaus. Schon einmal 
in den vergangenen Jahren hatte die Frage der Kirchenzugehörigkeit Prags in 
den Auseinandersetzungen zwischen Papst und Kaiser eine nicht unbedeutende 
Rolle gespielt: Zu Beginn des Jahres 1340 weilten Karl und sein Vater in Avignon, 
auf der Durchreise nach Montpellier, wo sich Johann einer Augenoperation unter-
ziehen wollte 12. In ihrer Begleitung befand sich damals auch der Prager Bischof 
Johann von Draschitz13, offensichtlich weil eine eigenständige böhmische 
Kirchenorganisation das wichtigste Anliegen der Königsfamilie war. Benedikt XII . 
(1334—1342) schien dem Vorhaben nicht ganz abgeneigt gewesen zu sein, denn die 
politischen Verhältnisse im Reich standen im Moment äußerst günstig für das Vor-
haben der Luxemburger: Der Mainzer Erzbischof, dem bis dahin die böhmische Kirche 
unterstellt war, hatte sich den unversöhnlichen Zorn der Kurie zugezogen, weil er 
schon vor Jahren auf die Seite des verhaßten „Bavarus" übergelaufen war. 
Benedikt sann nach Möglichkeiten, ihn zu schwächen, und die Herauslösung Prags 
aus der Mainzer Kirchenprovinz schien ihm offenbar gerade geeignet hierzu. Im 
Juli des kommenden Jahres verbot er dem Prager Bischof jeglichen weiteren Ge-
horsam gegenüber dem Mainzer Erzbischof und hob alle Prozesse gegen die Prager 
Kirche auf. Ein schwerer Schlag für die Mainzer Metropole, Auftakt zur endgültigen 
Trennung der kirchlichen Bindung Böhmens an das Reich. War schon dieser Schritt 
ausdrücklich mit den Vergehen des Erzbischofs gegen die Kirche begründet worden14, 

10 P c l i s s i e r , A.: Clement VI, le magnifique, premiér pape limousin. 1951. — H u -
b e r , Augustinus Kurt: Klemens VI. In: Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen 
Länder. Bd. 3: Karl IV. und sein Kreis. Hrsg. v. Ferdinand S e i b t . München 1978. 

11 S c h w ö b e l , Hermann Otto: Der diplomatische Kampf zwischen Ludwig dem Bayern 
und der Kurie im Rahmen des kanonischen Absolutionsprozesses 1330—1346. Weimar 
1968 (Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen Reichs im Mittel-
alter und der Neuzeit 10). 

12 Karoli IV. imp. Rom. Vita ab eo ipso conscripta. Hrsg. v. K. P f i s t e r e r u. W. B u 1 s t. 
1950, cap. 14 (Editiones Heidelbergenses 16). 

13 S e i b t : Zeit der Luxemburger 1967, 437. — H u b e r , Augustinus Kurt: Die Me-
tropole Mainz und die böhmischen Länder. Arch. f. Kirchengesch. Böhm. Mähr. Schles. 3 
(1973)3—57, hier 53. 

14 „tibique (episcopo Pragensi) per apostolica scripta in virtute oboedientia districte 
praeeipiendo mandamus, quatenus eidem archiepiscopo (Moguntino i. e. Henricus), qui 
non solum indiscrete sed etiam infideliter in premissis se habuit et habet ad praesens, 
poenis et sententiis contentis in dictis processibus propterea involuto in nullo pareas 
vel intendas, nee per tuos subditos, quantum in te fuerit, parere vel intendi permittas; 
nam si talia faceres, quod absit, essent a via salutis deviatio et manifesta periclitatio 
status tui." Regesta diplomatica nee non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Bd. 4. 
Hrsg. v. Josef E m 1 e r. Prag 1892, Nr. 966 (Avignon, 23.07.1341); zitiert: RegDipBM. 
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so zeigt ein weiteres Privileg für die Prager Kirche nur wenige Wochen später ganz 
deutlich die Stoßrichtung des päpstlichen Vorgehens auf: In einer Urkunde vom 
15. Oktober 1341 15 wird der Bitte des Regenten stattgegeben, daß seine Krönung 
zum böhmischen König durch den Bischof von Prag und nicht durch den zuständigen 
Mainzer Metropoliten vorgenommen werden solle. Abermals war ein Stück 
Macht und Ansehen der Mainzer Kirche entrissen worden und wurde in die Hände 
des Bischofs von Prag gelegt. Ob Benedikt schon so weit gehen wollte, die Prager 
Kirche vollständig zu eximieren und ihr gar den Metropolitanstatus zu gewähren, 
erscheint zweifelhaft, aber unter seinem Nachfolger Klemens VI. war der Zeit-
punkt reif. Das freundschaftliche Verhältnis des neuen Papstes zu Karl ist wohl-
bekannt; zeitweilig sein Mentor und Erzieher in dessen Jugendjahren am fran-
zösischen Hof, hatte er ihm schon damals das römische Königtum vorausgesagt16. 
Daß er dies nun mit Nachdruck zu betreiben begann, darauf deutet die Wiederauf-
nahme der kanonischen Prozesse gegen Ludwig IV. 

Kurze Zeit darauf wurden Karl und sein Vater als Zeugen nach Avignon zitiert 
(Ende 1343) ". Offensichtlich war bereits damals die Absetzung Ludwigs beschlossene 
Sache, und damit kam dem Plan der Erhebung des Bistums Prag zum Erzbistum 
eine zentrale Bedeutung zu. Wenn, wie es den Anschein hat, Karl bereits zu dieser 
Zeit als Gegenkönig ausersehen war, dann mußte alles darauf angelegt werden, 
ihm nicht nur im Reich, sondern auch in seinem eigenen Hausmachtbereich den Rücken 
zu stärken. Dazu war die Verleihung der Prager Metropolitangewalt bestens 
geeignet. Für Karl bedeutete dies mehr als nur einen Prestigeerfolg. Es handelte 
sich um eine gezielte Stärkung seines zukünftigen böhmischen Königstums, — gleich-
zeitig auch eine Demütigung für den Mainzer Erzbischof und Kanzler des gebannten 
Kaisers, Vorankündigung der Ereignisse von 1346, die mit der Amtsentsetzung 
des der Kurie untreu gewordenen Erzbischofs ihren Anfang nahmen. 

Ein bezeichnendes Licht auf die Absicht der luxemburgisch-päpstlichen Verbindung 
werfen auch die Bistumsbesetzungen, die in den Jahren zwischen der Erhebung Prags 
und Karls deutscher Königswahl (1346) durch die Kurie vorgenommen wurden: 
In Bamberg war im Juni 1343 der Bischofsstuhl vakant geworden, und aus einer 
gespaltenen Wahl des Domkapitels ging Markward von Randeck 18 hervor, der 
Prozeßbeauftragte Ludwigs IV., der in dessen Namen die Absolutionsverhandlungen 
an der Kurie führte. Noch im selben Jahr hatte Markward eine Mission in Avignon, 
und es darf als sicher gelten, daß er in diesem Zusammenhang auch seine Be-
stätigung an der Kurie betrieb. Aber der Papst zögerte die Entscheidung hinaus; 
offenbar trug er Bedenken, ein so reiches und bedeutendes Bistum einem Anhänger 
des gebannten Reichsoberhaupts zu übertragen, zumal es weit in die wittelsbachischen 

18 RegDipBM IV 1892, n. 1023. 
16 Karoli IV. vita, cap. 14. 
17 S c h w ö b e l 1968,349. 
18 Zu Markward: G l a s s c h r ö d e r , Franz Xaver: Marquard von Randeck, Bischof 

von Augsburg und Patriarch von Aquileia. Zs. d. hist. Ver. f. Schwaben und Neu-
burg 15 u. 22 (1888 u. 1895). — W u n d e r , Gerd: Marquard von Randegg, Bischof 
von Augsburg und Patriarch von Aquileia. In: Lebensbilder aus Schwaben und Fran-
ken. Bd. 7. 1960, 1—18. — S c h w ö b e l 1968, 25—40. 



6 Bohemia Band 25 (1984) 

Besitzunge n hineinreichte . I m Frühjah r 1344, als Kar l mit seinem Vater in Avignon 
weilte, war noc h imme r keine Entscheidun g getroffen worden , obwoh l auch 
Markwar d selbst zugegen war. Wahrscheinlic h erhiel t die Angelegenhei t durc h 
Einwirkun g der Luxemburge r eine ander e Wende , den n wenige Monat e darau f ' 9 

erfolgte der päpstlich e Bescheid . Mi t der Proviso n Friedrich s von Hohenloh e 20 hatt e 
sich Klemen s für einen ganz andere n Kandidate n entschieden , von dem eine enge 
Anhängerschaf t zu den Luxemburger n zu erwarte n war 2 1 : eine deutlich e Spitze gegen 
das Witteisbache r Herrschaftshäu s 22. Bamber g blieb kein Einzelbeispiel . Ein Jah r 
späte r (Oktobe r 1345) wurde Apetzko von Frankenstei n mit dem Bistum Lebus 
providiert . Dami t erhiel t ein Todfeind 2 3 der Witteisbache r einen Bischofsstuh l mitte n 
in deren märkische n Besitzungen , un d so überrasch t es nicht , daß Apetzko von Anfang 
an auf Seiten der Luxemburge r zu finden war. Besonder s deutlic h illustrier t die 
Konstanze r Bistumsbesetzung 24 das päpstlich-luxemburgisch e Zusammenspiel . Eine n 
Ta g vor der Bamberge r Provision , also noch im Jah r der Verleihun g der Prage r 
Metropolitanwürd e un d zwei Jahr e vor Karl s Königswahl , erhiel t der Domdeka n 
Ulric h Pfefferhar d das Bistum , un d mit ihm wurde abermal s ein Gegne r des 
Reichsoberhaupt s providier t (19. Oktobe r 1344). Welche Zielsetzun g dami t ver-
bunde n war, zeigt ein Brief Klemens ' VI. an Ulric h aus der Zei t zwischen der An-
kündigun g von Karl s Kandidatu r un d seiner Königswah l (22. Jun i 1346). Klemen s 
vergißt dari n nicht , seinen Provisen zu erinnern , daß die bischöfliche n Recht e un d 
Güter , die er besitze, „nobis et sedi apostolice grata existerent", un d ermahn t ihn 
eindringlich , „quatenus. si, ut speramus in domino, dilectum filium nobilem virum 
Carolum . . . postmodum in imperatorem promovendum, eligi, constanter et fideliter 
eidem adhereas et prestes . . . " 2 5. So waren zu Beginn von Karl s Königtu m die 

1 9 20. Oktobe r 1344. — Sämtlich e Datumsangabe n bei Bistumsbesetzunge n beziehen sich 
auf die Bischofslisten bei H a u c k V 1920, 1137—1194. — Die Angaben von E u b e 1 , 
Konrad : Hierarchi a catholic a medii aevi. Bd. 1. 1898 udn G a m s , Pius Bonifaz: 
Series episcoporu m Ecclesiae Catholica . Regensbur g 1873—1886 wurden vergleichend 
und ergänzen d herangezogen . 

2 0 W e l l e r , Karl : Geschicht e des Hause s Hohenlohe . Bd. 2. 1908. — Allgemein: G u t -
t e n b e r g , Erich : Das Bistum Bamberg. Berlin-Leipzi g 1937 (Germani a Sacra 2/1) . 

21 Nac h Karls Königswahl trat . Friedric h von Anfang an als Parteigänge r der Luxem-
burger auf. Seitdem ist er häufig auf einer Mission in Karls Auftrag oder an seiner 
Seite zu finden , ein Beispiel dafür, daß er ihm treu zur Seite stand . Aufgrund seiner 
Verdienste ' beim König konnt e er es auch erreichen , daß sein Bruder Albert trot z an-
fänglichen Widerstand s des Papste s als Bischof voň Würzburg bestätigt wurde. Dazu 
eine Noti z bei Matthia s von Neuenbur g (MG H SS NS IV/1 , 287): „Eisdem temporibus 
mortue in curia Johanne de Guttingen episcopo Frisingensi, . . . papa Alberto de Hohen-
berg, cui dudum de episcopatu Herbipolensi providerat, quem propter potentiam 
(Alberti) de Hohenloch detentoris obtinere nequivit, de ipso episcopatu Frisingensi 
providit. Rex enim ipsum detentorem propter servicia sibi per eum et fratrem eius 
episcopum Babenbergensem impensa promovit." 

2 2 Erstaunlich , daß S c h w ö b e l nich t darau f eingeht , erschütter t dies doch seine These 
von der Unvoreingenommenhei t des Papste s im kanonische n Proze ß gegen Ludwig IV. 

2 3 W e r u n s k y I I 1882,236. 
2 4 F i n k , Kar l August: Die Stellun g des Konstanze r Bistums zum päpstliche n Stuh l im 

Zeitalte r des avignonesische n Exils. Freibur g 1931. 
2 5 Mon . Vat. Boh. I 1903, n. 678. 
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Weichen bereit s gestellt. In der Zei t zwischen der Verleihun g der Metropolitange -
walt an die Prage r Kirch e un d Karl s Wahl zum Gegenköni g kam es im Reichs -
gebiet nördlic h der Alpen insgesamt zu ach t Bistumsbesetzunge n  26, fünf 27 davon 
lagen im engen wittelsbachisch-luxemburgische n Interessengebiet . Sollte es zu einer 
Kollision zwischen Kar l un d Ludwig kommen , so mußt e sie in diesem Rau m aus-
getragen werden , un d gerade hier wurde n ausnahmslo s Gegne r der Witteisbache r 
un d luxemburgisch e Parteigänge r providiert 2 8 . 

So liegt die Vermutun g nahe , daß Karl s Gegenkönigtu m von langer Han d ge-
plan t war un d wahrscheinlic h bereit s mit der Verleihun g der Prage r Metropoli -
tangewal t eingeleite t wurde . Di e zwei Jahr e bis zur Absetzun g Ludwigs IV. 
diente n der Vorbereitun g von Karl s Gegenkönigtum . Einerseit s galt es, eine feste 
Anhängerschaf t im Reich aufzubauen , noch wichtiger war jedoch die Festigun g der 
Stellun g des böhmische n Thronfolger s in seinem eigenen Herrschaftsbereich . Erst 
wenige Jahrzehnt e zuvor waren die Luxemburge r nach Böhme n gekommen(1310) , 
un d die fremd e Dynasti e tra f keineswegs überal l auf rückhaltlos e Anerkennung . 
De r tief verwurzelt e Dualismu s von monarchische r Zentralgewal t un d adeliger 
Landgemeind e setzte der herrschaftliche n Expansio n natürlich e Schranken , un d noch 
bei Kar l scheiterte n nich t wenige politisch e Vorhabe n an der stark ausgeprägte n 
böhmische n Allodialgewalt 29. Nu r eine vorsichtige national e Politik , die sich in den 
přemyslidische n Traditione n bewegte, konnt e zu einer innere n Stabilisierun g der 
Herrschaf t führen . Vor diesem Hintergrun d ist die Erhebun g Prags zum Erzbistu m 
zu bewerten  30. Da s Ganz e ist ein Erfolg der Diplomati e des Markgrafe n von Mäh -
ren , der dami t ein meh r als 200 Jahr e altes Strebe n seiner Vorgänger zu einem glück-
lichen End e gebrach t ha t 3 1 . Di e Lösun g besaß ausgesproche n programmatische n 

2 8 1344: Gurk , Konstanz , Bamberg; 1345: Leitomischl , Würzburg, Hamburg/Bremen , 
Lüttich , Lebus. 

2 7 Konstanz , Bamberg, Würzburg, Leitomischl , Lebus. 
2 8 Der einzige, der nur bedingt zur luxemburgische n Seite gezählt werden kann , war 

Albrecht von Hohenberg , der 1345 eine Provision nach Würzburg erhalte n hatte , seine 
Ansprüch e dort jedoch nicht durchsetze n konnte , weil Kar l dem Kandidate n des Dom -
kapitels aus dem Haus e Hohenloh e den Vorzug gab (vgl. Anm. 21). Der Hohenberge r 
war schon einma l in zwiespältiger Wahl für den Würzburger Bischofsstuhl erkoren 
worden , hatt e sich damal s aber nicht durchsetze n können . Daraufhi n begab er sich in 
den Diens t Ludwigs IV. und führte — zeitweilig sogar als sein Kanzle r — wichtige 
Missionen durch . 1342 wurde er auf einer Gesandtschaftsreis e von Klemen s um-
gestimmt und blieb als päpstliche r Kaplan an der Kurie in Avignon. W e l l e r , 
109—113. — W e n d e h o r s t , Alfred: Das Bistum Würzburg. Teil 2. Berlin 1969 
(Germani a Sacra N F 4/2) . 

2 9 S e i b t , Ferdinand : Land und Herrschaf t in Böhmen . H Z 200 (1965) 284—315. — 
D e r s . : Zur Entwicklun g der böhmische n Staatlichkeit . In : Vorträge und Forschungen . 
Bd. 14. Sigmaringen-Münche n 1971, 463—484. — Im Überblick : K a v k a , František : 
Böhmen , Mähren , Schlesien . In : S e i b t : Kar l IV. 1978, 189—195. 

3 0 H i l s c h , Peter : Die Stellun g des Bischofs von Prag im Mittelalte r — ein Jahr -
hunder t böhmische r Souveränität . ZfO 23 (1974) 431—439. 

3 1 Sechs Anläufe zur Schaffung einer eigenständige n böhmische n Kirchenorganisatio n 
hatt e es seit Herzo g Břetislaw I. (1038/39 ) gegeben, und alle waren sie am Widerstan d 
des Mainze r Metropolite n und des jeweiligen Papste s gescheitert . — Dazu : H u b er : 
Metropol e Main z 1973, 52 ff. — H i l s c h , Peter : Der Kamp f um die libertas ecclesiae 
im Bistum Prag. In : Bohemi a Sacra 1973, 295—306. 



8 Bohemia Band 2J (1984) 

Charakte r für Karl s weitere Politik , die in den kommende n Jahre n durchgesetzt e 
Zentralisierun g der böhmische n Staatsgewal t im Innere n und die Expansio n un d Ver-
selbständigun g des Königreiche s nach auße n sind hier bereit s in Grundzüge n ange-
legt. Da s böhmisch e Herrschaftshau s führt e zwar als einziges im Reich den Königs-
titel , die institutionell e Klamme r zum Reichsverban d war jedoch noch relati v stark, 
neben den Lehensbindunge n vor allem durc h die Kirchenzugehörigkei t zur Metropol e 
Main z 32. Da ß diese aber auch als Beschränkun g aufgefaßt werden konnte , be-
weist eine Streitschrif t aus dem Jah r 1308, wo aus dem Fehle n eines Erzbischof s 
auf die geringe Bedeutun g des Lande s geschlossen wird 3 3 . Noc h zu Zeite n Karl s hatt e 
Bischof Nanke r von Breslau, ein Todfein d der böhmische n Expansionsbestrebungen , 
Köni g Johan n als „Königlein " bezeichnet , der seine Krönun g teue r bezahle n 
müsse un d dabei gezwungen sei, einen Erzbischo f aus dem Ausland herbeizu -
holen  34. Solche Wort e mache n klar, welche Bedeutun g die Loslösun g der böhmische n 
Kirch e aus dem Reichsverban d besaß. Kar l bewegte sich ganz auf den Bahne n seiner 
přemyslidische n Vorfahren , als er die Rangerhöhun g für die Prage r Kirch e er-
wirkte . 

Fün f Tage späte r folgte eine weitere Urkunde , in der dem Prage r Metropolite n 
für imme r das Rech t verliehen wurde , den böhmische n Thronfolge r zum Köni g 
zu salben un d zu kröne n  35. De r Erzbischo f von Pra g war dami t Prima s der Kirch e 
im böhmische n Königreich . Aber auch in innenpolitische r Hinsich t war mit der Rang -
erhöhun g des Prage r Bistum s eine wichtige Weiche gestellt: Gleichzeiti g erfolgte 
die Errichtun g eines neue n Bistum s in Leitomisch l un d die Ausgliederun g des Bistum s 
Olmüt z aus der Mainze r Metropol e sowie seine Unterstellun g unte r die neuge-
schaffene Prage r Kirchenprovinz . Auch dami t fand eine jahrhundertelang e Rivalitä t 
ihr Ende , die zwischen den beiden Bistümer n Pra g un d Olmüt z bestande n hatt e 3 6. 
Pra g war keineswegs schon imme r am bedeutendste n gewesen. In geschickte r Schau -
kelpoliti k hatte n es die böhmische n Herrsche r verstanden , beide Bistüme r durc h un -
terschiedlich e Förderun g ihre n Interesse n unterzuordnen . So war über lange Zei t hin -
weg Olmüt z das politisch e Zentrum . Hie r saß traditionsgemä ß der Kanzle r von Böh-
men , der Bischof von Pra g war hingegen „de s König s Kaplan " 37. Mi t der Errichtun g 
der Prage r Metropolitangewal t wurde die Rangordnun g endgülti g geklärt , un d eine 
unverrückbar e Hierarchi e war festgelegt. Vier Jahr e späte r folgte dieselbe Um -
gliederun g auf Staatsebene . Di e Markgrafschaf t Mähre n war bis dahi n kein lehens -

3 2 Vgl.: H u b e r , Augustinus Kurt : Das Erzbistu m Main z und das Bistum Prag im 
Mittelalter . In : Tausen d Jahr e Bistum Prag. 1974, 107—127. — Ausführlicher : Ders . : 
Metropol e Main z 1973. 

3 3 E b e n d a 53 f. 
3 4 E b e n d a 54. — G r ü n h a g e n , C : Köni g Johan n von Böhme n und Bischof Nan -

ker von Breslau. Sitz.ber . d. Wiener Akad. d. Wiss. 1865. 
3 5 Mon . Vat. Boh. I, n. 393. 
3 6 H u b e r , Augustinus Kurt : Das Verhältni s der Bischöfe von Pra g und Olmüt z 

zueinander . Arch. f. Kirchengesch . Böhm. Mähr . Schles. 3 (1973) 58—76. — M a t z k e , 
Josef: Das Bistum Olmüt z von 1281—1578. Königstein 1975 (Schriftenreih e des Su-
detendeutsche n Priesterwerks) . 

3 7 H u b e r : Prag und Olmüt z 1973, 63 f. — S e i b t : Land und Herrschaf t 1965, 
300 ff. — H i l s c h : Liberias ecelesiae 1974, 295. 
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rechtliche r Bestandtei l des böhmische n Königsreichs . Zwar besaßen es vor Kar l die 
Herrsche r von Böhme n 80 Jahr e lang in Personalunio n  38, lehensmäßi g gehört e es 
aber unmittelba r zum Reich , un d noch Karl s Vater wurde mit Mähre n getrenn t 
belehnt 3 9. In einer Urkundenseri e vom 7. April 1348 4 0 bestätigt e Kar l die staats-
rechtliche n Beziehunge n Böhmen s zum Reich , gleichzeiti g wurde aber auch eine Reih e 
wichtiger verfassungsrechtliche r Neuerunge n sanktioniert : Di e Markgrafschaf t Mäh -
ren wurde ausdrücklic h aus dem Lehensverban d des Reich s herausgelös t un d zusam -
men mit den böhmische n Besitzunge n in Schlesien un d „Neuböhmen " 4 1 der böhmi -
schen Kron e als Lehe n inkorporiert 4 2. Erst von diesem Staatsak t an bildet e der 
gesamte Länderkomple x ein einheitliche s böhmische s Königreich . 

Karls Ausweitung der Herrschaft in Böhmen und im Reich. So wurde die Kirchen -
politi k bereit s in der ersten Phas e der Regierun g Karl s IV. zur bedeutende n Stütz e 
im Ringe n um die Mach t in Böhme n un d im Reich . Auch in Zukunf t nah m das 
Bündni s mit Kuri e un d Kirch e eine zentral e Roll e ein, vor allem im Zusammen -
han g mit Karl s Ausweitung seines Herrschaftsbereichs . In Böhme n machte n sich 
bereit s End e der vierziger Jahr e deutlich e Expansionstendenze n bemerkbar . 1348, 
in Fortsetzun g der denkwürdige n Neustrukturierun g böhmische r Staatlichkeit , er-
folgte die Grundsteinlegun g zur Prage r Neustad t un d die Gründun g der Prage r 
Universität . Ungefäh r in dieselbe Zei t fallen auch die Versuche zur Ausweitung 
der Prage r Kirchenprovinz . 1351 bat Kar l Klemen s VI. um die Errichtun g von dre i 
zusätzliche n Bistümer n in Nordböhme n (Melnik , Sadska, Altbunzlau) 4 3, zwei Jahr e 
späte r bemüht e er sich um einen weiteren Bischofssitz im benachbarte n Bautze n  4 4. 

3 5 P u s t e j o v s k y , Otfrid : Schlesien und Polen — Ausgleich und Gleichgewicht . In : 
S e i b t : Kar l IV. 1978, 173—182, hier 174. 

3 9 K a v k a : Böhme n 1978, 190 ff. — Karl selbst hat als Markgra f von Mähre n nie 
um Belehnun g bei Ludwig IV. nachgesucht , der aber hielt an den Reichsrechte n fest. 
Dies zeigt seine Anrede in einem Brief an Karl, der zu propagandistische n Zwecken 
abgefaßt wurde (7. Jan . 1347): „Karvlo qui se gerit Marchione m Moravie" . Code x 
diplomaticu s et epistolari s Moraviae . Bd. 7/3 . Hrsg. v. Pete r C h l u m e c k y u. Josef 
C h y t i l . Brunn 1868, n. 693. 

4 0 Archivům corona e Bohemiae . Bd. 2. Hrsg. v. V. H r u b y. Prag 1928, 49—62. 
4 1 S c h n e l l b ö g l , J . : Das „böhmisch e Saalbüchlein " Karls IV. über die nördlich e 

Oberpfalz . Münche n 1973, 9, 20 (Veröff. d. Collegium Carolinu m 27). 
4 2 S e i b t : Kar l IV. 1978, 164—175, 286—294. — D e r s . : Zeit der Luxemburge r 

1967. — Zu Karls Kronkonzeption : E b e n d a . — Allgemein: Coron a regni. Studien 
über die Kron e als Symbol des Staate s im späten Mittelalter . Hrsg. v. Manfre d H e l l -
m a n n . Darmstad t 1961 (Wege der Forschun g 3). Zum Institu t der Inkorporation : 
S a n m a n n - B ü l o w , H . v.: Die Inkorporatione n Karls IV. Marbur g 1942. — 
Aus kirchenrechtliche r Sicht : H i n s c h i u s , Paul : Zur Geschicht e der Inkorporatio n 
und des Patronatsrechts . In : Festgabe für August Wilhelm Heffter . Berlin 1873, 1—28. 

4 3 Mon . Vat. Boh. II , n. 1444. — Regesta Imperii . Bd. 8. Hrsg. v. Johan n Friedric h 
B ö h m e r u. Alfons H u b e r. Innsbruc k 1877, Päpst e Nr . 32; zitiert : Reg. Imp . 

4 4 Mon . Vat. Boh. II , n. 218. — Zu den Ausweitungsbestrebungen : H i e d i k o v a , 
Zdenka : Die Prager Erzbischöfe als ständige päpstlich e Legaten . Ein Beitrag zur 
Kirchenpoliti k Karls IV. Bei«, z. Gesch . d. Bist. Regensbur g 6 (1972) 221—256, hier 222 
(Regensbur g und Böhmen . Festschrif t zur Tausendjahrfeie r des Regierungsantritt s 
Bischof Wolfgangs von Regensbur g und der Errichtun g des Bistums Prag) . — Dies . : 
Kirche und König zur Zeit der Luxemburger . Tn: Bohemi a Sacra 1973, 307—315, 
hier 309. — S t a b e r , Josef: Die Oberpfalz und Niederbayer n im Kulturprogram m 
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Beide Vorhaben sind nur aus den Antwortschreiben des betreffenden Papstes be-
kannt. Aus welchen Gründen sie nicht zur Ausführung kamen, läßt sich nur ver-
muten. Vielleicht war beide Male eine Verstimmung zwischen Papst und Kaiser der 
Grund. Was dennoch ganz unverhüllt zum Ausdruck kommt, ist das Bestreben 
Karls, der böhmischen Landeskirche zu einem höheren Ansehen zu verhelfen und 
die Grenzen ihrer Kirchenprovinz auszuweiten. Mit Bautzen sollte von einer ganz 
fremden Diözese (Meißen, Erzbistum Magdeburg)4S ein Sprengel abgegeben wer-
den, nachdem Karl durch den Ausgleich mit den Witteisbachern (1350: Einigung von 
Bautzen4B) dieses Gebiet für Böhmen erworben hatte. 

Um ein vielfaches hartnäckiger betrieb er hingegen den Versuch einer Eingliederung 
der Breslauer Diözese in die böhmische Kirchenprovinz 47. Mit diesem Gedanken 
beschäftigte er sich mehr als 15 Jahre lang, und die Abtrennung Breslaus vom 
polnischen Metropolitanverband war das Thema zahlreicher Gesandtschaften und 
Urkunden, die zwischen Avignon und dem Königshof hin und her wechselten. 
Karl war zu weitgehenden Zugeständnissen bereit; als Vorleistung schenkte er dem 
Papst das Reichslehen und supremum dominium über Avignon 48, und zu einer 
Garantie für die Entrichtung des schlesischen Peterspfennigs 49 war er auch bereit. 
Daß er dennoch scheiterte, lag an König Kasimir von Polen, denn inzwischen war 
eine politische Affäre daraus geworden. Mit allen Kräfte verteidigte Kasimir die 
Kirchenbindung Breslaus an sein Königreich, und nach langen und zähen Verhand-
lungen gab Karl schließlich sein Vorhaben notgedrungen auf50. Noch 1364 verge-

Karls IV. Verh. d. hist. Ver. f. Oberpfalz u. Regensburg 109 (1969). — D o l e ž e l , 
Heidrun: Die Organisation der Erzdiözese Prag. In: Bohemia Sacra 1973, 34—47. 

45 Allgemein: P f e i f f e r , Wilhelm: Die Bistümer Prag und Meißen. Arch. f. Kirchen-
gesch. Böhm. Mähr. Schles. 3 (1973) 71—109. 

48 Reg. Imp. VIII, n. 117. 
47 Dieser Komplex bedürfte noch einer genaueren Aufarbeitung. Angaben bei: P u -

s t e j o v s k y : Schlesien und Polen 1978. — D e r s . : Schlesiens Obergang an die 
böhmische Krone. Köln-Wien 1975. — H l e d í k o v á : Prager Erzbischöfe 1972, 
223 f. — S c h e f f l e r , Willy: Karl IV. und Innozenz VI. Beiträge zur Geschichte 
der gegenseitigen Beziehungen. Berlin 1912, 42 ff. — Teilweise veraltet: G r ü n -
h a g e n , C.: Karl IV. in seinem Verhältnis zur Breslauer Domgeistlichkeit. Arch. f. 
Kde. österr. Gesch.qu. 39 (1868) 225—243, hier 228—231. — S c h u l t e , Wilhelm: 
Zur Geschichte der Lostrennung des Bistums Breslau von dem polnischen Metropolitan-
sprengel. Oberschles. Heimat 3 (1907) 177—180. 

48 November 1348. Reg. Imp. VIII, n. 774 f. 
49 Die Reichskirche war von der Zahlung des Peterspfennigs befreit, Schlesien aber, weil 

es zur polnischen Kirche gehörte, mußte ihn entrichten. Dies hatte bereits in früheren 
Jahren zu Protesten geführt, weil große Teile politisch zum Reich (Böhmen) ge-
hörten. Die Kurie befürchtete nicht ganz zu Unrecht, den Peterspfennig zu verlieren, 
wenn Breslau in die Reichskirche eingegliedert würde. — S c h e f f l e r 1912, 42 f f. — 
M a y d o r n , B.: Der Peterspfennig in Schlesien bis in die Mitte des H.Jahrhunderts. 
Zs. f. Geschichte und Altertumskunde Schlesiens 17 (1883) 44 f., 60 f. 

50 Am 26. Juli 1360 verpflichtete sich Karl ausdrücklich gegenüber König Kasimir, „für 
sich und seine Erben und Nachfolger als König von Böhmen . . . nie für die Trennung 
des Bistums Breslau von der Metropole Gnesen beim apostolischen Stuhle wirken zu 
wollen". Reg. Imp., n. 2119. — Vgl. S t e i n h e r z , Samuel: Die Beziehungen Lud-
wigs I. von Ungarn zu Karl IV. MIÖG 8/9 (1887/88) 537. — H l e d í k o v á : Prager 
Erzbischöfe 1972, 225. 
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wisserte sich der mißtrauisch e Polenköni g bei der päpstliche n Kurie , daß Kar l IV. 
wirklich keinen Versuch meh r unternomme n habe , um eine Eximierun g Breslaus zu 
erreiche n  51. 

Ähnlich e Expansionstendenze n zeigt auch Karl s Kirchenpoliti k im Reich : Am 
20. Janua r 1354 starb sein Großonke l Balduin , un d das Triere r Erzbistu m war 
vakant . Kar l unterstützt e den Kandidate n des Domkapitels , Boemun d von Saar -
brücken , nachde m er für den Fal l seiner Bestätigun g an der Kuri e selber erheblich e 
Geldzusage n von ihm erhalte n hatte 5 2 . Nac h wenigen Wochen schon war Innozen z VI. 
der Empfehlun g des Reichsoberhaupt s gefolgt, — in der Hoffnun g auf Gegen -
leistungen , den n in seinem Antwortschreibe n erinner t er Kar l ausdrücklic h daran , 
„ut pro eo (Broemundo) ... promovendo nos suppliciter et cum instantia fueris 
deprecatus ..." 5 3. Da s Erzbistu m Trie r blieb kein Einzelfall . Systematisc h baut e 
Kar l seinen Spielrau m aus. Von großer Bedeutun g war die Besetzun g des Erz -
stifts Magdeburg 5 4 durc h Dietric h von Portitz , Voraussetzun g für die böhmische n 
Erwerbungsplän e in den beiden Lausitze n un d der Mar k Brandenburg . Anfang 
1361 erfuh r Karl , daß Erzbischo f Ott o im Sterbe n liege. Sofor t sandt e er ein 
Schreibe n nach Avignon. E r bat den Paps t dari n dringend , „mi t der Besetzun g des 
vermutlic h vakan t werdende n Erzstift s zu warten " 55, bis er ihm einen geeigneten 
Kandidate n unterbreite t habe . Wenig späte r erfolgte die Nachrich t vom To d des 
Erzbischofs , un d unverzüglid i sandt e Kar l seinen Schreibe r Nikolau s von Kremsie r 
nach Avignon, um dor t die Provisio n seines bisherigen Kanzler s Dietric h von 
Protit z zu betreiben . An die Stad t Magdebur g un d das Domkapite l schickte er ein 
Schreiben , in dem er sie aufforderte , nicht s zu unternehmen , „als lange, wente 
he mit des pawes rade uns einen bischop schaffede" 5 6. Was nu n folgte, war ein reger 
Notentausc h zwischen Avignon un d Prag , ein Lehrbeispie l für Karl s Papstdiplomatie . 
Di e Rekuperationsplän e Innozenz ' VI. in Italie n waren ins Stocke n geraten , nach -
dem Kardinallega t Alborno z im Kamp f um Bologna auf den erbitterte n Wider-
stan d der Viscont i gestoßen war. Di e machte n alte Reichsrecht e an der Stad t geltend , 
un d nu n lag es an Karl , seinem Vikar in Italie n Einhal t zu gebieten . Magdebur g 
jedenfalls lag ihm nähe r als igendwelch e Reichsrecht e in Italien , un d nach einem 
ergebnislosen Schlichtungsversuc h verhängt e er die Acht über die Mailände r Diktato -

5 1 H l e d í k o v á : Prager Erzbischöfe 1972, 225. 
5 2 Karl erhiel t einen Kredi t von 2000 Gulden , der um weitere 3000 erhöh t werden sollte, 

wenn es gelänge, für Boemun d die Bestätigun g des Papste s zu erhalten . W e r u n s k y II 
1882, 365. — G r u h l e r , Johannes : Boemun d IL Erzbischo f von Trier (1354—1362). 
Diss. Hall e 1911,14. 

5 3 Urkunde n und Regesten zur Geschicht e der Rheinland e aus den Vatikanische n Archiven. 
Hrsg. v. Heinric h Volbert S a u e r 1 a n d. Bd. 4. 1907, Nr . 147. 

5 4 K r o g e r 1885, 8—59. 
5 5 Der Brief ist in zwei Formelsammlunge n aus der Kanzle i Karls IV. enthalten : Jo-

hanne s von Gelnhausen : Collectariu s perpetuaru m formarum . Hrsg. v. Han s K a i s e r . 
Diss. Straßbur g 1898 (in Regesten) , hier Nr . 244. — Summ a Cancellari a Carol i IV. 
Hrsg. v. Ferdinan d T a d r a . Prag 1895, Nr . 230 (Historick ý Archiv české Akademie 
čislo 6). 

5 6 Magdeburge r Schöppenchronik . Hrsg. von Car l H e g e l . Leipzig 1869, 234 (Die Chro -
niken der Deutsche n Städt e 7). 
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renfamilie 57. Damit war auch der Papst zu einem Zugeständinis bereit. Nur wenige 
Wochen später traf bei Karl die Nachricht ein, „daß er nun auf seinen Wunsch den 
Bischof Dietrich . . . auf den Stuhl von Magdeburg transferiert habe" 58. Der Nach-
richt war eine ernste Mahnung beigefügt, daß Karl nun auch in Zukunft seine 
Großzügigkeit gegenüber der Kirche erweisen möge 59. Der aber beließ es bei einem 
rein verbalen Vorgehen gegen den mailändischen Reichsvikar. Für die päpstlichen 
Erwartungen bedeutete dies eine schwere Enttäuschung. Magdeburg war denn auch 
die letzte Bistumsbesetzung, die Karl IV. unter dem Pontifikát Innozenz' VI. 
für sich entscheiden konnte. Aber bald folgte ein neuer Papst, und der war wieder 
zu den Zugeständnissen bereit. 

Insgesamt gelang es Karl unter dem Pontifikát Innozenz'VI. (1352—1362), 
bei zwölf Reichsbistümern die Provision eines Kandidaten seiner Wahl durchzu-
setzen 60. Im Gegensatz zu den Anfangsjahren von Karls Königtum war es nun 
keine Interessenkonvergenz mehr, die Papst und Kaiser zu gemeinsamem Handeln 
zwang. Immer stärker trat die überlegene Diplomatie Karls IV. hervor, und indem 
er die Schwächen des avignonesischen Papsttums zu nutzen verstand, schmiedete er 
sich mit der planvollen Besetzung der Reichsbistümer ein Instrument seiner Reichs-
politik. Reichsinteressen waren es, die ihn dazu bewogen, seinen Vertrauten Dietrich 
Beyer-Boppard zum Bischof von Worms erheben zu lassen (1359). Hier galt es, vor 
allem der fortlaufenden Entfremdung von Reichsrechten durch den Pfalzgrafen und 
rheinische Städte entgegenzuwirken ei. Auch dort, wo keine unmittelbaren Vorteile 
für die kaiserliche Politik zu beobachten sind, verfolgte Karl seine Ziele mit aller 
Beharrlichkeit: In Konstanz war 1356 Bischof Johann Windlock ermordet worden, 
und nun bestand Karl auf einem Kandidaten seiner Wahl62. Damit begann ein 
Tauziehen von über einem Jahr. Auch die Interessen der Habsburger waren ent-
scheidend berührt. In eigenhändig geschriebenen Bittbriefen 63 bedrängte Karl die 
Kurie, aber zunächst ohne Erfolg. Als man sich dann doch auf den Bamberger 
Bischof Lupoid von Bebenburg als gemeinsamen Kandidaten einigen konnte, war 
der es, der sich mit einem Mal dem Plan widersetzte. Der Kaiser soll darüber sehr 

57 Reg. Imp. VIII, n. 3701, vgl. 3615, 3731. 
58 Reg. Imp. VIII, Päpste, n. 81, 82. 
59 K r o g e r 1885,24. 
60 Insgesamt kam es in dieser Zeit zu 41 Bistumsbesetzungen in allen Reichsteilen nörd-

lich der Alpen, also auch in den nördlichen Kirchenprovinzen und im Deutschordcns-
land, die für Karl keine große Bedeutung besaßen. Seine Interessen konzentrierten sich 
auf den südlichen Teil des Reichs: 1352: Minden. 1353: Bamberg, Leitomischl. 1354: 
Straßburg, Trier. 1356: Chur, Schwerin. 1357: Halberstadt, Konstanz. 1359: Worms, 
Naumburg. 1361: Magdeburg. — Dazu die angekündigte Veröffentlichung des Collegium 
Carolinum. 

61 L o s s e n , Richard: Staat und Kirche in der Pfalz im Ausgang des Mittelalters. 1907, 
bes. 1—11, 44—97 (Vorreformatorische Forschungen 3). — S t a m e r , Ludwig: Kirchen-
gcschichte der Pfalz. Bd. 2. 1957, 200—207. — Allgemein: N a e n d r u p - R e i -
m a n n , Johanna: Territorien und Kirche im H.Jahrhundert. In: Vorträge und For-
schungen. Bd. 13. Sigmaringen-München 1970, 117—174. 

6J Beste Darstellung bei S c h e f f l e r 1912, 57—63, 82 ff. — F i n k 1931, 49—51. 
63 „Sed Imperator supplicavit pro episcopo Mindensi (Dietrich von Portitz), pro quo 

tribus vicibus manu sua scripsit pape". H e i n r i c h von D i e s s e n h o f e n : Chronik. 
Hrsg. v. August P o 11 h a s t. 1859, 103 (Fontes rerum Germanicarum 4). 
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verärgert gewesen sein  64. So lief die Konstanze r Bistumsbesetzun g zwar nich t ganz 
programmgemäß , als 1357 Heinric h von Brandi s den Bischofsstuh l erhielt , aber 
Kar l hatt e dennoc h einen großen diplomatische n Erfolg erzielt : Bereit s zu Beginn 
der Verhandlunge n hatt e sein Gesandte r eine Zusage nach Pra g gebracht , in der 
sich der Paps t verpflichtete , „providere se velle ecclesie Constantiensi ad imperatoris 
preces persone idonie" 65. Dami t war Kar l meh r als nu r einfache r Bittsteller , erstmal s 
wurde ihm die Möglichkei t einer Mitwirkun g v o r einer Bistumsbesetzun g aus-
drücklic h zugesagt. Wenigsten s auf diese Weise hatt e sich sein Einsat z gelohnt , un d 
in Zukunf t breitet e sich sein Einflu ß imme r weiter aus. 

Gege n Mitt e von Karl s Regierungszei t komm t ein neue s Elemen t in die Kirchen -
politik : Von nun an trete n groß angelegte Versetzungszyklen in den Reichs -
bistümer n auf. Die erste große Umbesetzungsaktio n fällt ins Jah r 1364, anläßlic h 
des Tode s seines Freunde s un d Vertrauten , Erzbischo f Erns t von Prag . Di e gesamte 
böhmisch e Kirch e wurde damal s einem Reviremen t unterworfen , wie auf einer 
Stufenleite r kame n vier verdient e Prälate n um einen Schrit t voran  66. 1365 weilte 
Kar l auf einem Staatsbesuc h in Avignon bei Urba n V. (1362—1370), un d dor t 
schein t abermal s ein „Besetzungskarusell " vorbereite t worden zu sein, das größte , 
das währen d der Regierun g Karl s IV. zustand e kam . Den n nu r wenige Wochen 
späte r setzte in fünf Reichsbistümer n (Basel, Metz , Worms, Hildeshei m un d Verden ) 
ein Versetzungszyklus ein, dessen wesentliche s Zie l dari n bestand , zwei Männe r 
des Kaisers an bestimmt e Stellen zu bringen : seinen Ho f rat Dietric h Bayer von 
Worm s nach Met z un d den vielbepf rundete n Schreibe r Rudol f Rühle 6 7 nach Verden . 
Von dieser Zei t an sind einfach e Bistumsbesetzunge n die Ausnahm e in Karl s Kirchen -
politik ; wann imme r sein Einflu ß spürba r wird, handel t es sich meist um einen 
wohl vorbereitete n Transferierungskomplex . Insgesam t fande n sieben solcher 
Aktione n statt , alle zwischen 1364 un d 1374, un d in ihrem Verlauf wurde n 22 
Bischofsstühl e neu besetzt . Zweifellos handel t es sich hier um einen Höhepunk t 
seiner Kirchenpoliti k im Reich , wie Schachfigure n wurde n die Prälate n hin - un d her -
geschoben , dami t auf jedem Bischofsstuhl , der für Kar l von Bedeutun g sein konnte , 
ein Man n seines Vertrauen s saß. 

Ein Höhepunk t war das Jah r 1365 aber auch für seine Kirchenpoliti k im 
böhmische n Königreich . Währen d seines Papstbesuch s erreicht e Kar l von Ur -

64 H e i n r i c h von D i e s s e n h o f e n 103 f., 108 f. — S c h e f f l e r 1912, 83 unte r 
Verweis auf R i e d e r , Kurt : Römisch e Quellen zur Konstanze r Bistumsgeschicht e 
(1305—1378). 1908, Nr . 1336. 

6"' H e i n r i c h von D i e s s e n h o f e n 104. 
66 Erzbischo f von Prag wurde der Olmütze r Bischof Johan n Očko von Vlašim, Jugend -

freund und Berater Karls IV., nach Olmüt z kam' endlich sein Kanzler , Johan n von 
Neumarkt , vorher Bischof in Leitomischl . Dorthi n wurde der „consiliariu s et iuratus " 
(vgl. Anm. 86) Albert von Sternber g versetzt, und dessen frei gewordenen Bischofsstuhl 
erhielt Rudol f von Anhalt , Sproß der um das brandenburgisch e Erbe konkurrierende n 
Seitenlini e der Askanier, wodurch Karl es auf meisterhaft e Weise verstand , diese 
Famili e noch stärker an seine Person zu binden . 

C7 S c h ö f f e l , Paul : Rudol f Rühle von Friedberg . Studie zur Kanzleigeschicht e Karls IV. 
AZ 7 (1931) 26—50. — R ü t h e r , Waldemar : Rudol f Rühle von Friedberg , Probs t 
zu Wetzlar, Bischof von Verden und Nota r Kaiser Karls IV. Arch. f. hess. Gesch . 
N F 37 (1979) 79—151. 
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ban V. die Ernennung der Prager Erzbischöfe zu ständigen apostolischen 
Legaten 68; damit setzte er den Schlußstein auf sein Bestreben zur Ausweitung 
und inneren Zentralisierung der böhmischen Kirchenprovinz. Besonders auf-
fallend ist die Parallelität zwischen seiner Erwerbungs- und Kirchenpolitik. 
Sobald wieder ein Flecken Land an Karl oder die böhmische Krone gefallen war, 
zeigt sich meist in unmittelbarem Anschluß daran der Versuch, die Neuerwerbung 
auch in kirchlicher Hinsicht an Böhmen zu binden; deshalb die zähen Bemühungen 
zur Schaffung zusätzlicher Suffraganbistümer auch außerhalb des Königreichs, zur 
Herauslösung Breslaus aus dem polnischen Kirchenverband, — zur Rangerhöhung 
des Prager Erzbischofs über den Bereich der Landeskirche hinaus. Dies nämlich war 
1365 geschehen, indem der Legationsbereich und damit alle kirchliche Rechtsaufsicht 
auch über die drei benachbarten Diözesen Regensburg, Bamberg und Meißen aus-
gedehnt wurde. Die Ernennungsurkunde nennt unverblümt als Grund, daß „in 
Bambergensi . . . ac in Ratisponensi . . . ei in Misnensi dioc. . . . sunt plurima castra, 
terre, ville et loca ad regem Boemie, qui est pro tempore, iustis titulis pertinentia, 
que per ipsum pro regno Boemie vel alios pro eo tenentur et pacifice possiden-
tur . . . " 6 9 . Der dort ansässige Klerus sei solchermaßen verderbt, deshalb die 
Urigläubigkeit im Volk und andere Gefahren und Übel, daß der Kaiser aufs 
äußerste darüber besorgt sei. — Mit der Verleihung der Würde des legatus natus 
wurden die Prager Erzbischöfe endgültig ihren Amtskollegen im Reich gleichge-
stellt 70 und Karls Erwerbungen in Neuböhmen71, Bautzen und den Lausitzen fanden 
doch noch einen Anschluß an die böhmische Kirche. 1374, kurz nach der endgültigen 
Erwerbung der Mark Brandenburg, taucht noch einmal der Plan einer Erweiterung 
auf: Die, brandenburgischen Bistümer Lebus, Brandenburg und Havelberg sollten 
ebenfalls dem Legatenbereich des Prager Erzbischofs unterstellt werden 72, — eine 
konsequente Fortführung von Karls Kirchenpolitik. Weshalb dieses Vorhaben nicht 
von Erfolg gekrönt war, bleibt im Dunkeln, wahrscheinlich wären die Rechte der 

68 H 1 e d ík o v á : Prager Erzbischöfe 1972. — Dies . : Die Visitationen des weltlichen 
Klerus im vorhussitischen Böhmen. Med. Boh. 1 (1969) 249—274. 

69 Mon. Vat. Boh. III, n. 478. 
70 Die Erzbischöfe von Trier, Köln, Mainz und Salzburg besaßen bereits die Würde des 

legatus natus. Im übrigen wurde der Primat der Prager Erzbischöfe für die böhmische 
Kirche durch die Erhebung zum legatus natus noch einmal bestärkt. 

71 Der Begriff „Neuböhmen" wurde erst in der modernen Forschung geprägt. — Vgl. 
S c h n e l l b ö g l 1973, 9, 20. — H o f m a n u , Hans Hubert: Karl IV. und die politische 
Landbrücke von Prag nach Frankfurt am Main. In: Zwischen Frankfurt und Prag. 
München 1963, 51—74 (Vortr. d. wiss. Tagung d. Collegium Carolinum). — D e r s . : 
Böhmisch Lehen vom Reich. Karl IV. und die deutschen Lehen der Krone. Bohjb 2 
(1961) 112—124. — G e r l i e h , Alois: Die Reichs- und Hausmachtpolitik Kaiser 
Karls IV. in Franken. In: Hdb. d. bayer. Gesch. Bd. 3/1. Hrsg. v. Max S p i n d 1 e r. 
München 1979,175—180. 

72 Codex diplomaticus Brandenburgensis. Bd. 8/3. Hrsg. v. A. Fr. R i e d e 1, 56 f. — 
Der Antrag ist bekannt aus einer Vollmacht Gregors XI. an den Nuntius Thomas von 
Amanatis, der eine Durchführung der kaiserlichen Bitte prüfen sollte. — H l e d í -
k o v á : Prager Erzbischöfe 1972, 235 f. — S c h u l t z e , Johannes: Die Mark Bran-
denburg. Bd. 2: Die Mark unter der Herrschaft der Witteisbacher und Luxemburger 
(1319—1415). Berlin 1961,168 f. 
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betroffenen Erzbistümer Magdeburg und Gnesen in einem zu hohen Maße be-
einträchtigt worden. 

Die Sicherung der luxemburgischen Nachfolge im Reich. Anfang der siebziger 
Jahre setzt eine Wende in der Politik Karls IV. ein. Sein Streben gilt nun weni-
ger der Expansion seiner kaiserlichen und böhmischen Macht, sondern der 
inneren Festigung und Strukturierung des vermehrten Herrschaftsbereichs und 
seiner Sicherung für die luxemburgische Nachkommenschaft. Dazu gehören vor 
allem der endgültige Erwerb der Mark Brandenburg und ihre Anbindung an 
das böhmische Königreich sowie die Wahl seines Sohnes Wenzel zum Nach-
folger im Reich. An diesem Ziel orientierte sich auch seine Kirchenpolitik, von 
größter Bedeutung wurde der Griff nach den geistlichen Kurfürstenstimmen im 
Reich. Dreimal kam es in den Jahren zwischen 1368 und 1378 zu einem Wechsel 
in den kurfürstlichen Erzbistümern, und jedesmal hatte der Kaiser seine Hand im 
Spiel. Bereits 1368 war eine Vakanz in Köln73 in Aussicht, nachdem Erzbischof 
Engelbert von der Mark sich zur Regierung der Kirchenprovinz als unfähig er-
wiesen hatte und das Domkapitel ihm den Trierer Erzbischof Kuno von Falken-
stein zur Seite stellte. Kuno war eine stolze Herrschernatur und schon deshalb kein 
Freund des Kaisers 74, der nun die Gelegenheit sah, das für die luxemburgischen 
Stammlande so wichtige Erzbistum Trier wieder in seine Hände zu bekommen. 
Während seines zweiten Papstbesuchs in Rom (1368) veranlaßte er mehrere Kardi-
näle, an den rheinischen Kirchenfürsten zu schreiben und ihn aufzufordern, das 
Kölner Erzbistum zu übernehmen und das Trierer zugunsten eines Verwandten 
des Kaisers freizugeben 75. Aber Kuno hatte eigene Pläne, sein Neffe Friedrich von 
Saarwerden sollte nach Engelberts Tod (1369) in Köln seinen Einzug halten, und 
so betrieb er mit Unterstützung des Domkapitels dessen Bestätigung an der Kurie 
in Rom. Urban V. zögerte die Sache zwei Jahre lang hinaus, dann aber traf er eine 
Entscheidung, die gegen den Kaiser gerichtet war. Voller Zuversicht auf die Unter-
stützung Karls IV. war er 1367 nach Rom zurückgekehrt, aber dessen ganze Hilfe 
beschränkte sich auf einen verspäteten Heereszug (1368) und einen halbherzigen 
Friedensschluß zwischen den streitenden Parteien, der bereits während der Rück-
kehr nach Prag wie ein Kartenhaus zusammenfiel7e. Ende 1370 wandte sich Urban 
wieder nach Avignon, die Rückkehr nach Rom, sein Lebenswerk, war zerschlagen, 
ein Abenteuer, von dem nichts mehr übrig geblieben war. Mit dem Kaiser zer-
fallen 77, providierte er unmittelbar darauf Friedrich von Saarwerden auf den 

73 Dazu sehr knapp: Vi gen e r , Fritz: Kaiser Karl IV. und der Mainzer Bistumsstreit 
1373—1378. 1908, 4 ff. (Westdt. Zs. f. Gesch. u. Kunst Erg.h. 14). 

74 Kuno war bereits in den Jahren des Doppelkönigtums einer der maßgeblichen Gegen-
spieler Karls IV. und tatkräftige Stütze des gebannten Erzbischofs Heinrich von Virne-
burg gewesen. Das Verhältnis war auch in der Folgezeit nicht das beste, auf einer 
Mainzer Kirchenversammlung im März 1359 wurde Kuno heftig vom Kaiser getadelt, 
weil er als Kleriker sich unkirchlich benehme und zu prächtige ritterliche Kleidung trage. 
Rep. Imp. VIII, n. 2918 ff. — W e r u n s k y III 1892, 211 f. 

75 Reg. Imp. VIII, Erg.h., n. 7275. 
76 Zur Opposition Urbans V. gegen Karls Friedensschluß vgl. den Brief an Feltrino 

Gonzaga: Mon. Vat. Boh. III, n. 1000. — P i r c h a n I 1930, 181 f. 
77 Bezeichnend die Worte von Benesch von Weitmühl (Chronik. Fontes rerum Bohémi-



16 Bohemia Band 25 (1984) 

Kölner Erzbischofsstuhl, eine seiner letzten Amtshandlungen. Wenige Wochen 
später starb er, einsam und verbittert, wie es ihm von den Mystikerinnen, wenn 
er Rom verlasse, vorausgesagt worden war. Köln war ein schwerer Fehlschlag für 
die kaiserliche Kirchenpolitik, ein Beispiel, das zeigt, wie wichtig der Kontakt zur 
Kurie war. Aber mit Urbans Nachfolger ließen sich wieder Vereinbarungen treffen, 
bereits als Kardinal war Gregor XL (1371—1378) dem Kaiser zugetan. Auch er 
war auf die Unterstützung des Reichsoberhauptes angewiesen, weil auch für ihn 
die Rückkehr nach Rom das zentrale Anliegen war. In den folgenden Jahren stand 
zweimal die Besetzung des Mainzer Erzbistums an, und beide Male übergab er 
einem Kandidaten des Kaisers das höchste Kirchenamt im Reich. Aber die Kirchen-
herrschaft beider Gewalten war brüchig geworden, an der letzten Mainzer Bistums-
besetzung scheiterten die päpstliche und die kaiserliche Macht. 1371 war es Karl noch 
gelungen, seinem Verwandten Johann von Luxemburg die Herrschaft im Erz-
stift zu verschaffen, als der jedoch 1373 überraschend starb, hielt der neue 
Kandidat von Papst und Kaiser nur noch einen Titel in der Hand. Der Mainzer 
Bistumsstreit zwischen Albert von Nassau und Ludwig von Meißen hat be-
reits eine erschöpfende Darstellung gefunden 78, so daß an dieser Stelle nur eine 
kurze Notiz zu seinem Ausgang genügen soll. Ludwig ist es nicht gelungen, die 
beanspruchten Kirchengüter in Besitz zu nehmen, trotz Unterstützung von Papst 
und Kaiser dauerte der Streit noch zwei Jahre über den Tod beider hinaus an. 
Dennoch geht es wohl zu weit, von einer „Niederlage des deutschen Königtums" 
zu sprechen79, denn trotz des unrühmlichen Endes hat das Problem sehr wohl für den 
Kaiser Früchte getragen. 1373 erwarb Karl mit Zustimmung der Kurfürsten die 
Mark Brandenburg, 1376 erreichte er Wenzels Wahl zum deutschen König, in 
beiden Fällen hatte er die Mainzer Kurstimme in seiner Hand. Wer dagegen tat-
sächlich die Herrschaft im Erzstift ausübte, war für ihn von untergeordneter Be-
deutung, Karls ganzes Interesse war auf die beiden letzten großen Projekte seiner 
Politik zugespitzt. Daß er sie durchsetzen konnte, war für ihn wohl der größte 
Triumph seiner langen Herrschaft, Ergebnis einer überaus geschickten und beharr-
lichen Diplomatie, nicht zuletzt aber auch ein Erfolg seiner Kirchenpolitik in Böh-
men und im Reich. 

2. Systematischer Teil: Kirchenpolitik als Herrschaftsmittel 

Voraussetzung dafür war, daß Karl die politischen Möglichkeiten, die sich mit 
der Gewinnung der Reichsbistümer verbanden, klar erfaßte und seiner Regierung 
zuzuführen verstand. Wo immer dies möglich war, versuchte er, seinen Einfluß ins 
Spiel zu bringen, damit auf einer möglichst großen Zahl von Bischofssitzen ein Mann 
seines Vertrauens die Verantwortung erhielt. Karls Kirchenpolitik wirft somit auch 

carum. Bd. 4. Hrsg. v. Josef E m 1 e r. Prag 1884, hier 544): „quia dominus imperator 
non potuit vel . . . noluit exterminare Bernabonem de Mediolano". 

'9 V i g e n e r : Mainzer Bistumsstreit 1908. — Eine Art Fortsetzung: G e r 1 i c h , Alois: 
Die Anfänge des großen abendländischen Schismas und der Mainzer Bistumsstreit. Hess. 
Jb. f. Landesgesch. 6 (1956) 25—76. 

'9 V i g e n e r : Mainzer Bistumsstreit 1908, 153. 



G. Losher, Kirchenorganisation und Bistumsbesetzungen als Herrschaftsmittel 17 

ein bezeichnendes Licht auf seine Personalpolitik. In der Versorgung seiner Dienst-
leute und Berater spielte das Pfründewesen eine entscheidende Rolle 80. Schon wäh-
rend der ersten Regierungsjahre (1347) erhielt Karl ein bedeutsames Privileg von 
Klemens VI., in dem ihm gestattet wurde „. . . ut. . . capellani et clerici commensalis 
eius obsequiis insistentes, praesentes et futuri fructus beneficiorum suorum . . . 
cum ea integritate percipere possint, . . ., ac si in eis personaliter residerent et ad 
residendum in eisdem minime teneantur" 81. Um sich Kirchenpfründe zu verschaffen, 
gab es verschiedene Wege. Dank der sehr stark ausgeprägten patronatsrechtlichen 
Verhältnisse in Böhmen konnte der König über eine Reihe von Kapitelpräbenden 
und Pfarrbenefizien frei verfügen 82. Aber auch im Reich gab es zahlreiche Ver-
fügungsmöglichkeiten, dort stand Karl anläßlich seiner Königs- und Kaiserkrönung 
das Recht der ersten Bitten zu 83, das er in beachtlichem Maße in Anspruch nahm 84. 
Im übrigen war es durch den kurialen Zentralismus ein Leichtes geworden, sich im 
Wege einer Supplik direkt beim Papst für die Vergabe einer Pfründe zu verwenden. 
Die Formelbücher und Urkundensammlungen aus dieser Zeit sind voll von solchen 
Rotuli. Aber auch Bistümer konnten als reine Pfründe vergeben werden. Die 
Formelsammlung des Johannes von Gelnhausen enthält mehrere Suppliken an 
Papst und Kardinäle, wo um die Vergabe eines Bistums beispielsweise für einen 
verdienten Probst oder Tischgenossen gebeten wird 8S. Für seinen Vertrauten Albert 
von Sternberg erwirkte Karl beim Papst die Aufhebung der Residenzpflicht, nach-
dem er ihn zuvor auf den Bischofsstuhl von Schwerin hatte heben lassen (1358): 
„ . . . ipse episcopus dicto imperator sit necessarius et utilis ac sine eius presencia 
sua non possit commode negocia expedire" 86. Auch das Bistum Minden scheint bis-
weilen als Pfründe gedient zu haben, acht Jahre lang (1353—1361) besaß es 
Dietrich von Portitz, Karls Kanzler in Böhmen, tatsächlich scheint er es aber während 
dieser Zeit nur wenige Male betreten zu haben. Daß dies nicht allzu selten ge-

89 Das Pfründewesen unter Karl IV. ist bislang noch weitgehend unerforscht. Am 
wichtigsten immer noch: S c h l e n z , Johann: Das Kirchenpatronat in Böhmen. Bei-
träge zu seiner Geschichte und Rechtsentwicklung. Prag 1928. — Ansätze bei H l e d í -
k o v á : Kirche und König 1974, 310—312. — N o v y , Rotislaw: Der Kirchenbesitz 
und seine Verwaltung. In: Bohemia Sacra 1973, 48—61. 

81 Mon. Vat. Boh. I, n. 909. 
82 H 1 e d í k o v á : Kirche und König 1974, 311. — S c h l e n z 1928, 51. 
83 Allgemein: S c h u l t e , Aloys: Deutsche Könige, Kaiser und Päpste als Kanoniker an 

deutschen und römischen Kirchen. HJb 54 (1934) 137—177. — F e i n e , Hans Erich: 
Papst, Erste Bitte und Regierungsantritt des Kaisers seit dem Ausgang des Mittelalters. 
ZSRG kan 20 (1931) 1—101. — B a u e r , Hans: Das Recht der ersten Bitten bei 
den deutschen Königen bis auf Karl IV. Stuttgart 1919 (Kirchenrechtliche Abhand-
lungen 94). 

84 B a u e r 1919, 60. — F e i n e : Papst, Erste Bitte 1931, 7. Diese stellen nur 50 Belege 
für die Inanspruchnahme des Bittrechts durch Karl IV. fest, tatsächlich dürfte die Zahl 
jedoch erheblich höher liegen. Man müßte gezielt die Urkundenbücher der betreffen-
den Klöster und Bistümer auswerten, Aufschluß gäben außerdem die Libri confirma-
tionum ad beneficia ecclesiastica. Hrsg. v. Franz Anton T i n g 1 u. Josef E m 1 e r. 
Bd. 1—10. Prag 1867—1889. Für das böhmische Pfründewesen sind sie wohl die beste 
Quelle. 

83 Johannes von Gelnhausen 1898, n. 201, 202, 266. 
86 Mon. Vat. Boh. II, n. 1060. 
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schah, belegt eine Schenkung des Kaisers an Peter Gelyto, dem er wöchentlich fünf 
Schock Groschen aus dem Schrotamt in Kuttenberg zuwies, „bis er zu einem ein-
träglicheren Bistum gelange" 87. In der Regel hatte jedoch die Bistumspolitik des 
Kaisers einen anderen Sinn. Für ihn kam es in erster Linie darauf an, Schlüssel-
stellen im Reich mit Männern, die klar auf seiner Seite standen, zu besetzen. Ge-
burtsständische oder herkunftsbezogene Überlegungen spielten dabei keine Rolle, 
jeder konnte seiner Förderung durch Karl IV. sicher sein, wenn er eine Gewähr 
für sichere Anhängerschaft bot. Selbst ehemalige Parteigänger Ludwigs IV. sind 
unter ihm zu hervorrangenden Positionen aufgestiegen: Lupoid von Bebenburg 
wurde Bischof von Bamberg, und Markward von Randeck sollte später (1365) 
Erzbischof von Salzburg werden, tatsächlich erhielt er jedoch das Patriarchat Aquileja. 
Das sprunghafte Ansteigen der Transferierungen in der zweiten Hälfte der Re-
gierung Karls IV. zeigt, daß ihm an der richtigen Besetzung bestimmter Bistümer 
mehr denn je gelegen war. Hier konzentrierte sich der von ihm am stärksten in 
Anspruch genommene Personenkreis, immer wieder tauchen dieselben Namen auf: 
Johann von Neumarkt, Albert von Sternberg, Lambert von Burne, Ludwig von 
Meißen, Dietrich von Portitz, Peter Gelyto, — sie alle sind Männer des Kaisers, 
und jeder von ihnen hat nicht weniger als drei verschiedene Bistümer innegehabt. 
Die letzten beiden brachten es sogar zum Erzbischof von Magdeburg, obwohl sie 
beide nur aus einer einfachen Handwerkerfamilie stammten. Es kann als sicher 
gelten, daß seelsorgerische Belange bei der Auswahl der Kandidaten keine Rolle 
spielten, über einen Teil der von Karl geförderten Bischöfe fällt das Urteil in der 
zeitgenössischen Chronistik vernichtend aus. „Die Kirche von Chur ist zerstört 
durch den Bischof aus Leitomischl" 88 heißt es über Peter Gelyto. „einfältig sanft-
muetig und unwise" schildert Jakob Twinger 89 den Straßburger Bischof Johann 
von Luxemburg, einen Verwandten Kaiser Karls: „er achtete nüt, wie es in dem 
Lande ging". „Puer moribus, statura procerus, regiminem inhabilis" wird er 
vom Chronikon Moguntinum genannt, nachdem Johann Erzbischof von Mainz 
geworden war: „. . . archiepiscopus . .. nullius momenti fuit. Tunc erecti sunt 
omnes predones et castrorum habitatores; rapientes et incendentes nulli pepercerunt 
tunc de omnibus extra municiones morantibus . . . Et quia non erat rector, 
unusquisque quod sibi bonum videbatur faciebat. Vacabat sedes Moguntina" 90. 
Die Liste solcher Quellenzitate ließe sich noch länger fortsetzen, besonders im Erz-
bistum Magdeburg stießen die Böhmen auf Widerstand. Albert von Sternberg 
war in seiner Kirchenprovinz verhaßt, „he konde dit land nit wol verstan: he 
wolde dit volk regere na siner behemischer ard, des wolden se nicht liden" 91. Zuletzt 
hatte Albert in seinem Erzbistum einen so schweren Stand, daß er den Kaiser um 

87 Reg. Imp. VIII, n. 6252. 
88 Zitiert nach S t r n a d , Alfred A.: Pietro Corsinis Legation an den Kaiserhof. Zu 

den Beziehungen zwischen Reich und Kurie in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. 
MÖStA 19 (1966) 36. 

89 Jakob T w i n g e r von K ö n i g s h o f e n : Chronik. Hrsg. v. Carl H e g e l . 2 Bde. 
Leipzig 1870/71, 9, 675(Die Chroniken der deutschen Städte 8/9). 

90 Chronikon Moguntinum. MGH SS Usum scholarum. Bd. 13. Hrsg. v. Carl H e g e 1, 27. 
91 Magdeburger Schöppenchronik 260. 
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seine Rückversetzung nach Böhmen bat. 1371 gelang der Tausch mit Peter Gelyto, 
Albert kam zurück auf das einfache Bistum Leitomischl, durfte dort aber die Würde 
eines Erzbischofs behalten. Peter Gelyto folgte ihm in Magdeburg. Aber auch er 
konnte sich nur mit Mühe halten, innerhalb weniger Jahre hatte er sich mit Stadt 
und Domkapitel überworfen, und 1381 kehrte er auf eigenen Wunsch wieder in das 
einfache Bistum Olmütz zurück. Grund solcher Zerwürfnisse war in beiden Fällen, 
daß die von Karl protegierten Kirchenfürsten eine Politik des Kaisers betrieben, 
selbst wenn dies für ihr eigenes Bistum von Schaden war. Sogar die bischofsfreund-
liche Magdeburger Bistumschronik spricht von einer „Ausverkaufspolitik", die „pro-
prietas et infeudacio . . . ecclesie Magdeburgensi . . . regi Bohemie et suo regno in 
perpetuum vendidit et ab ecclesia abalienavit" 92. Ähnliches geschah auch in andern 
Bistümern: Der hochverschuldete Bischof Friedrich von Regensburg verpfändete 
Karl mehrere Besitzungen der Kirche, darunter die Festung Regenstauf, weswegen 
er sich sogar vor einem Untersuchungsausschuß der Kurie verantworten mußte 93. 

Kirchenpolitik und Territorialpolitik. Eine solche Haltung war jedoch genau das, 
was Karl sich erwartete, die Kirchenpolitik wurde zu einem wichtigen Bestandteil 
seiner Hausmacht- und Territorialpolitik. Ohne sie wäre der territoriale Zugewinn 
in Mittelfranken und der Oberpfalz, der Lausitz und schließlich der Mark Branden-
burg gar nicht denkbar gewesen, — aber nicht nur zum Erwerb fremder Gebiete bot 
sie die Voraussetzung. Karls eigentliche Leistung war, daß er die neu hinzugekom-
menen Landstriche auch tatsächlich seinem böhmischen Königreich eingliedern 
konnte, indem er sie sofort unter eigene Verwaltung nahm. „Herrschen heißt Ver-
walten", — nach diesem Grundsatz gestaltete er seinen Hausmachtbereich. Ange-
fangen damit hatte er bereits als Markgraf von Mähren, als er das verpfändete 
böhmische Krongut wieder zurückerwarb und in seine Hände nahm 94. In den fol-
genden Jahren galt sein Ziel einer durchgreifenden staatlichen Organisation, wie 
sie 1348 für das gesamte Königreich bekräftigt und teilweise erst geschaffen wurde. 
Nur wenig später kam der Versuch, die böhmischen Rechtsbräuche aufzuzeichnen 
und zu einem Landrecht zusammenzufassen. Daß die „Majestas Carolina" 95 am 
Widerstand des auf Eigenständigkeit bedachten böhmischen Adels gescheitert ist, 
ändert nichts an Karls deutlich erkennbarer Absicht einer Organisation und Durch-
strukturierung böhmischer Staatlichkeit. Dieselbe Tendenz zeigt sich auch im außer-
böhmischen Hausmachtbereich: In Schlesien entstanden innerhalb kürzester Zeit 
„Breslauer Landbuch" (1353)96 und „schlesisches Landrecht" (1356)97, in „Neu-
böhmen" war es das „Saalbüchlein" 98. Noch 1375, zwei Jahre nach der Erwerbung 
der Kurmark Brandenburg, entstand das „märkische Landbuch" 99, Ausdruck neuer 
und gesteigerter böhmischer Verwaltungshoheit. Überall, wo Karl von einem neuen 

92 Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium. MGH SS XIV, 443. 
93 S c h e f f l e r 1912,30—42. 
94 Karoli IV. vita, cap. 8. 
93 S e i b t : Karl IV. 1978, 244—250. — Der s . : Zeit der Luxemburger 1967, 399. 
90 Loesch , Heinrich: Die Verfassung Schlesiens im Mittelalter. In: Geschichte Schlesiens. 

Hrsg. v. Hermann A u b i n. 31961, 370. 
97 S e i b t : Karl IV. 1978,267. 
98 S c h n e l l b ö g l 1973. 
99 S c h u l t z e II 1961, 169. 
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Gebie t Besitz ergreift, findet sich als Grundzu g seiner Territorialpoliti k die Kodifi -
zierun g der Rechts - un d Besitzverhältniss e un d eine gesteigerte Schriftlichkeit . So 
herrscht e er im Reich un d in Böhmen , un d die Kirchenpoliti k bildete eine der 
wichtigsten Voraussetzungen . Den n nich t nur , daß ohn e die Bildun g der Klerike r 
Karl s weitgespannte s Verwaltungskonzep t gar nich t vorstellbar gewesen wäre, 
sonder n die Organisatio n der Kirch e selbst bildete die Klamme r zum böhmische n 
Königreich : deshalb Karl s steter Versuch auch einer kirchliche n Angliederun g der 
Neuerwerbunge n an das Königreich . Gebiet e in Regensburg , Bamberg , Breslau, 
Meiße n un d schließlich Brandenbur g sollten unte r das Dac h der böhmische n Kirch e 
gebrach t werden , unte r die neu errichtet e Prage r Metropolitangewalt . Auch hier 
war seine Kirchenpoliti k weitgehen d erfolgreich , wenngleich nu r ein Kompromi ß 
gelungen ist in der Schaffun g des Prage r Legatiohsbereichs . 

Auf allen Ebene n politische n Handeln s breitet e sich die Kirchenpoliti k Karl s IV. 
aus, sei es im Personalwese n oder bei der Hausmacht - un d Territorialpolitik . In 
der Auseinandersetzun g mit rivalisierende n Herrschaftshäuser n waren es vor allem 
die Bistumsbesetzungen , die einen Ansatz zur Stärkun g des Ansehen s der Luxem -
burger im Reich boten . Kar l ergriff diese Gelegenheit , un d gerade im Wittels-
bache r un d Habsburge r Hausmachtbereic h sind seine Anstrengunge n zur EinT 
wirkun g auf die Bistumsbesetzunge n besonder s intensiv . Im Witteisbache r Herr -
schaftsrau m gab es kaum einen Bischofssitz, in dem nich t wenigstens einma l die Ent -
scheidun g über seine Besetzun g von Kar l IV. herbeigeführ t worden wäre. Di e 
Diözesangrenze n der Bistüme r in Brandenbur g un d Franke n sowie von Augsburg, 
Freisin g un d Regensbur g umfaßte n einen großen Teil des Territorium s der 
bayerische n Witteisbacher . Insgesam t kam es hier zu 24 Investituren , in mindesten s 
14 Fälle n ist der Einflu ß des Luxemburger s nachweisbar . Ausnahm e bildete n 
lediglich Salzbur g un d Passau , den n dor t lag die Grenz e zum Habsburge r Haus -
machtbereich . Auch dor t gab es ein zähes Ringe n um die Bistumsbesetzungen , aber 
diesma l waren Karl s Bemühunge n nich t von Erfolg gekrönt . Zu ersten Kontroverse n 
kam es 1362, beim Tod des Passaue r Bischofs Gottfrie d von Weißeneck . Ein Brief 
Karl s IV. an die Kuri e 109 bringt die Rivalitä t zu den Habsburger n unverblüm t zum 
Ausdruck, erstaunlich , daß er bisher in der Forschun g völlig unbeachte t blieb. Über -
dies eines der wenigen Dokumente , welches belegt, mit wieviel Anstrengun g un d 
welcher Argumentatio n auch um ein scheinba r unbedeutendesBistu m gefochten wurde : 
Weil die Passaue r Kirch e zum Reich gehöre un d ihr Bischof die Regalien von ihm , 
dem Kaiser , empfange n habe , trage er auch eine besonder e Verantortun g dafür , 
daß sie mit einer geeigneten Perso n versehen werde : „pro sancte matris universalis 
ecclesie ac imperii profectibus et honoře" 1 0 1. Vor allem aber gelte es, den Machen -

Das Schriftstüc k ist in zwei Ausführungen bekannt : In der Formelsammlun g des Jo-
hanne s von Gelnhausen , n. 263 und in der Summ a Cancellaria , n. 231. 
„Cum temporalia sive regalia Pataviensis ecclesie . . . a nobis et sacro imperio rite 
dependeant, sicut hoc alias liquide claruit, dum Salczburgensis archiepiscopus et 
Pataviensis episcopus ecclesiarum suarum temporalia a nobis in civitate Pataviensi in 
multorum principům, baronům et procerum et nominatim Ludwici Senioris marchionis 
Brandenburgensis presencia reverenter susciperunt . . . dum adhuc Romano regio titulo 
fungeremur, multum necessario expedire credimus, ut de ipsa Pataviensi ecclesia sie 
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scharte n der Habsburge r keinen weiteren Vorschub zu leisten : „. . . ne iuxta 
voluntatem ducis Austrie ipsi ecclesie provideatur antistes. Nam qualis et quantus 
ipse dux sit amator boni status et libertatum ecclesie, claret utique operum suorum 
indiciis, quibus est hactenus dei timore postposito Aquiligensem et Frisingensem 
ecclesias persecutus . . ." 102. Trot z der eindringliche n Warnun g war Urba n V. der 
Wahl des habsburgisch gesinnte n Domkapitel s gefolgt, aber zwei Jahr e späte r (1365) 
ergab sich für Kar l eine noch günstigere Gelegenheit . De r Erzbischo f von Salzburg, 
Ortol f von Weißeneck , war gestorben , un d nu n versucht e Kar l mit allen Mitteln , 
seinen Diplomate n Markwar d von Randec k an dessen Stelle transferiere n zu lassen. 
Aber auch diesma l erlit t er einen Mißerfolg . Zu r selben Zei t war das Patriarcha t 
Aquileja vakan t geworden , un d stat t nach Salzbur g transferiert e Urba n den Augs-
burger Bischof auf den oberitalienische n Patriarchenstuhl 103. Auch Markwar d schein t 
gegen diesen Wechsel gewesen zu sein  104, vor allem aber war es der Kaiser selbst, 
der sich der Entscheidun g des Papste s widersetzte . In einem eigenhändi g geschriebe-
nen Brief bestürmt e er Urban , die Versetzun g nach Aquileja zurückzunehmen . Fü r 
das Patriarcha t präsentiert e er einen andere n Kandidaten , gemeinsa m mit Köni g 
Ludwig von Ungarn 1 0 5 , — aber der Paps t blieb bei dem gefaßten Entschluß . 
Offensichtlic h war es ihm wichtiger , den Vertraute n des Kaisers in Oberitaltie n zu 
wissen, da er sich damal s konkre t mi t Rückkehrpläne n nac h Ro m beschäftigt e 
un d dazu in absehbare r Zei t der Hilfe beider bedurfte . In Salzbur g dagegen be-
hielte n die Habsburge r die Oberhand , mit Pilgrim von Passau kam einer der 
ihren zum Zug. Ein wichtiger Erfolg für das österreichisch e Herrschergeschlecht , 
nachde m in den Jahre n zuvor sowohl in Konstan z als auch in Chur , den beiden 
Bistümern , die für ihre Besitzunge n in der Schweiz un d für die Tirole r Frag e von 
großer Bedeutun g waren , ein Kandida t des Kaisers die Bischofswürde erhalte n hatte . 

Kirchenpolitik und Reichspolitik. Fü r Kar l hingegen waren solche Kontroverse n 
meh r als nu r hausmachtpolitisch e Rivalität , ihm ging es um die Geltun g seines 

disponatur ad presens et de tali persona provideatur eidem, cuius presidio eadem 
ecclesia incremento felici proficiat pro sanete matris universalis ecclesie ac imperii 
profectibus et honoře, . . ." Summ a Cancellaria , n. 231. 

1 0 2 Summ a Cancellaria , n. 231. 
1 9 3 Über die Versetzung Markward s nach Oberitalie n ist in der Forschun g viel Wider-

sprüchliche s geschrieben worden , meist ging man davon aus, daß sie auf Karls Ver-
anlassung geschah. Dies ist jedoch quellenmäßi g widerlegt. Ausführlichste Darstellun g 
bei S t r n a d , Alfred A.: Kaiser Karl IV. und das Erzstift Salzburg. Römisch e Quar -
talschrift f. ehr. Altertumskde . u. Kirchengesch . 60 (1965) 208—244. Dari n auch wert-
volle Quellenhinweise ; die Deutun g der Vorgänge ist jedoch in einigen Punkte n er-
gänzungsbedürftig . 

1 0 4 Nac h einer zeitgenössischen Chroni k aus Oberitalie n wurde eigens eine Gesandtschaf t 
von Aquileja zu Markwar d geschickt, die ihn dazu bewegen sollte, die Provision an-
zunehmen . S t r n a d : Salzburg 1965, 229. 

1 0 5 Dies geht aus einem Antwortschreibe n Urban s V. hervor : „Benigne reeepimus imperialis 
celsitudinis nuncios et litteras tua manu conscriptas, per quos nobis cum instancia 
supplicasti, ut venerabilem fratrem nostrum Marquardum episcopum olim Augustensem 
in patriarcham Aquiligensem electum dignaremur transferre ad Salzeburgensem 
ecclesiam et ecclesie Aquiligensis de illa providere persona, de qua . . . Ludovicus rex 
Ungarie . . . supplicaret." Zitier t nach S t r n a d : Salzburg 1965, 242. — Als Regest 
enthalte n in Mon . Vat. Boh. III , n. 643. 
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Kaisertums. Die Reichspolitik Karls IV. ist nicht einfach zu würdigen, er hat keine 
großen Kriege geführt, und seine beiden Italienzüge waren ohne spektakuläre 
Nachwirkungen. Lange Zeit galt er nur als der Kaiser, der die Goldene Bulle durch-
gesetzt, aber auch wichtige Herrschaftsrechte und das Arelat abgegeben hatte. Daß 
er jedoch erstmals seit langem wieder eine klare und pragmatische Konzeption der 
Reichspolitik besaß 106, die geeignet war, zu einer gewissen Erneuerung des Kaiser-
tums zu führen, dies blieb meistens unberücksichtigt; man muß dies nämlich auch im 
kleinen suchen. Dazu gehört die fast kultische Repräsentation der Kaiserwürde, 
eine zielgerichtete Förderung bestimmter Städte und Wirtschaftsinteressen sowie die 
kaiserlichen Landfriedenseinigungen107 im Reichsverband: alles Tendenzen, die be-
reits in Ansätzen vorhanden waren, — ein neues Element in der Herrschaft Karls IV. 
ist dagegen seine Kirchenpolitik. Bereits in der Urkunde zur Passauer Bistums-
besetzung kommt sein Herrschaftsanspruch zum Ausdruck, der sich auf das Kaiser-
tum stützt und auch gegenüber der Kirche angewendet wird. Noch klarer zeigt sich 
dies jedoch in einer Gesamtschau seiner Bistumspolitik. Bis ins Deutschordensland 
reichen seine Fäden, wo 1373 Karls Notar in Avignon Bischof von Ermland wird 108. 
Wichtig wird die Kirchenpolitik auch in der Außenpolitik des Reiches: Gegenüber 
dem französischen Königshaus war Karls Politik in erheblich stärkerem Maße auf 
die Wahrung der Reichsrechte ausgerichtet109, als dies bisweilen angenommen wird. 
So auch auf dem Gebiet der Kirchenpolitik. Der oberlothringische Raum war ab 
1357 unter immer stärkeren französischen Einfluß geraten und drohte dem Reich 
verlorenzugehen. Vor diesem Hintergrund ist die Berufung von Dietrich Beyer von 
Worms nach Metz zu sehen, die zum groß angelegten Transferierungskomplex von 
1365 unter anderem den Anstoß gab. Dietrich war nicht nur glänzender Diplomat 
und Vertrauter von Papst und Kaiser. Er sprach fließend Französisch und besaß 
zudem militärische Kenntnisse, — alles Eigenschaften, die erforderlich waren, um 
einem weiteren Ausgreifen der französischen Krone und benachbarter Fürstenhäuser 
energisch Einhalt zu gebieten u o . 

Zusammenfassung. So wurde die Kirchenpolitik zum tragenden Bestandteil von 
Karls Reichspolitik. Im Mittelpunkt dieser Entwicklung stand die Erneuerung des 

106 Zur Reichspolitik Karls IV. über die bereits genannten Standartwerke hinaus vor 
allem: S c h n e i d e r , Reinhard: Karls Auffassung vom Herrscheramt. HZ NF 2 
(1973) 122—150. — D e r s . : Probleme der Reichspolitik Karls IV. In: Kaiser Karl IV. 
Hrsg. v. Hans P a t z e 1978, 73—102. 

107 „Es gab keinen Winkel des Reiches, in dem er nicht die Friedensherstellung in die 
Hände genommen und seine friedenschaffende Gewalt beansprucht hätte." A n g e r -
m e i e r , Heinz: Herrschaft und Friede in Deutschland unter Kaiser Karl IV. In: 
Kaiser Karl IV. Hrsg. v. P a t z e 1978, 833—845, hier 835. 

108 j ) e r Provis ion Heinr ich Sorboms w a r e n Strei t igkei ten zwischen dem Deutschen O r d e n 
u n d der Kirche vorausgegangen, in die K a r l eingriff und die er zugunsten der Kirche 
schlichtete. — Vgl . E m m e l m a n n , M . : K a r l I V . u n d die Bischofsstreite v o n E r m -
land und Riga . A l t p r e u ß . Monatsschr. 50 (1913). 

199 Beste neuere Darstellung: T h o m a s , Heinz: Zwischen regnum und impérium: Die 
Fürstentümer Bar und Lothringen zur Zeit Kaiser Karls IV. Bonn 1973 (Bonner hist. 
Forschungen 50). — Ders . : Frankreich. In: P a t z e : Kaiser Karl IV. 1978, 152—156. 

110 Vgl.: W o l f r a m : Dietrich, Bf. von Metz. In: ADB Bd. 37. 1894, 706—708. — 
B r ü c k , Anton Ph.: Dietrich Beyer-Boppard. In: NDB Bd. 3. 1957, 686 f. 
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kaiserlichen Einflusses bei den Bistumsbesetzungen im Reich. Seit dem Jahr der Vor-
bereitung seines Gegenkönigstums (1344) bis zu seinem Tod 1378 kam es zu rund 
160 Bischofswechseln in den deutschen und böhmischen Bistümern des Reichs. In 
mindestens 55 Fällen läßt sich sein Eingreifen feststellen, oder es fand eine einver-
nehmliche Nachfolgeregelung statt111. Karls Einfluß umfaßte damit ein Drittel aller 
Bistumsbesetzungen im Reich und erstreckte sich von den Alpen bis zum Ostsee-
bereich. Außerhalb Böhmens und Brandenburgs lag das Zentrum seiner Politik 
jedoch eindeutig in den süddeutschen Teilen des Reichs. 47 Bistumsbesetzungen be-
einflußte er insgesamt im deutschsprachigen Raum, 27 davon lagen im Gebiet der 
Mainzer Kirchenprovinz und im exemten Bistum Bamberg. Eben dieser Raum aber, 
die Pfalz am Mittelrhein zusammen mit Franken, ist identisch mit dem „Kern-
bereich" des mittelalterlichen deutschen Königreichs, der sich schon seit der Salierzeit 
als besonderer Herrschaftsraum ausgeprägt hatte. Hier gelang es Karl, entscheidende 
kaiserliche Machtbefugnisse wieder aufzurichten, von insgesamt 42 dort erfolgten 
Bistumsbesetzungen lagen zwei Drittel der Entscheidungen in seiner Hand. Dies ist 
eines der wichtigsten Ergebnisse seiner Kirchenpolitik in den deutschen Teilen des 
Reichs. Nicht nur, daß es ihm gelang, Herrschaftsbefugnisse zu reaktivieren, die 
seit dem Investiturstreit, besonders jedoch seit dem Interregnum der kaiserlichen 
Zentralgewalt entzogen waren. Zu einer Zeit, in der die königlichen Machtmittel 
von Gegenströmungen aufgesogen wurden, bot sich hier die Gelegenheit, in ein 
Vakuum vorzustoßen und dem Reichsoberhaupt einen neuen politischen Herr-
schaftsraum zu eröffnen. Denn Karls Bistumspolitik war in den meisten Fällen 
verbunden mit politischen Maximen, die der Durchsetzung und Repräsentation 
seiner Macht im Reich neue Geltung verschaffen sollten. Die Bistumsbesetzungen 
von Worms und Speyer, Metz und Mainz seien hier nur als Beispiel genannt, sie 
zeigen, daß mit der Personalentscheidung sehr wohl auch eine politische Zielsetzung 
verbunden war. Karls Einfluß auf die Bischofsfolge wurde zum Herrschaftsinstru-
ment und zu einer bedeutenden Machtgrundlage im Reich. Freilich gab es noch keine 
institutionelle Verankerung trotz mancher Gerüchte, die bereits zu Lebzeiten des 
Herrschers in Erscheinung traten 112. Es kam zu keiner generellen Regelung, sondern 

Dazu die in Kürze erscheinende Veröffentlichung des Collegium Carolinum zur 
Kirchenpolitik Karls IV. 
Dreimal taucht während der Luxemburger Reichsherrschaft nachweisbar das Gerücht 
auf, daß Papst und Kaiser sich zu einer generellen Regelung zur Bistumsvergabe über-
eingefunden hätten: Bereits 1349 deutet Mathias von Neuenburg eine solche Einigung 
an im Zusammenhang mit der Besetzung des Kölner Erzbistums, die gegen Karls 
Willen verlaufen war (S.284f.): „De quo rex, cui papa de omnibus episcopatibus 
Alamanie tempore quo se intromiserat de regno, promiserat providere, plurimum est 
commotus." 20 Jahre später, während Karls zweiten Romzugs, erhält diese Nachricht 
neue Nahrung. Ein unbekannter Briefeschreiber aus Karls Gefolge berichtet nach Prag, 
daß der Papst „des Kaisers Kommen in tiefer Freude ersehnend" erklärt haben soll, 
„kein freigewordenes Benefizium im Reiche an irgend jemand mehr vergeben zu 
wollen, es sei denn, mit des Kaisers Wissen, Willen und Zustimmung". P i r c h a n I 
1930, 101; vgl. II 1930, 46; der Brief ist ediert in: P a l a c k ý , Franz: Über Formel-
bücher, zunächst in bezug auf böhmische Geschichte. Abh. d. kgl. böhm. Ges. d. Wiss. 5 
(1848) 24. — Auch später taucht dieser Gedanke immer wieder auf. Bezeichnender-
weise bald nach Karls Tod und als Forderung Wenzels in den Verhandlungen über eine 
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seine Mitwirkung war stets auf den Einzelfall beschränkt. In ihrer Gesamtheit 
boten sie jedoch den Ansatz zu einer teilweisen Restauration kaiserlicher Reichs-
herrschaft, vielleicht sogar zur Kompensation eines fehlenden Beamtenapparats 113. 
Aber auch in Böhmen gehörte die Kirchenpolitik zu den Säulen von Karls Territorial-
herrschaft, das Spektrum der Möglichkeiten ist hier besonders weit gefaßt. Neben 
der konsequenten Bistumsbesetzung mit engsten Vertrauensleuten finden sich hier 
vor allem Eingriffe in die Kirchenorganisation, die für die Hausmacht Karls IV. 
von erheblicher Bedeutung waren. Sie dienten zur Durchsetzung seines Herrschafts-
anspruchs und gleichermaßen zur Erfassung und Strukturierung seines Territoriums. 
So erlebte Böhmen unter der Regierung Karls IV. eine Blütezeit, der Entwick-
lungsabstand zum Westen kehrte sich um. Daß dies keineswegs zu Lasten der Reichs-
entwicklung geschah, zeigt seine Kirchenpölitik besonders deutlich. Konsequente 
Diplomatie und vorausschauende Planung fanden dort in gleicher Weise Anwendung, 
es gab keinen Gegensatz zwischen Böhmen und dem Reich. In allen Phasen seiner 
Regierung war Karls Kirchenpolitik von zentraler Bedeutung, in der Reichspolitik 
ebenso wie bei der Festigung und glanzvollen Repräsentation seiner Herrschaft im 
böhmischen Königreich. Karls Politik war dem Ganzen zugewendet: Mit seiner 
Herrschaft in Böhmen und mit dem Kaisertum verknüpfte er seine Kirchenherr-
schaft. Die Grundlagen für einen neuen Aufschwung der Zentralgewalt in der 
Reichsverfassungsgeschichte waren gelegt, — nur: sie fanden keine Fortsetzung. 

eventuelle Anerkennung Klemens' VII.: „Seit etiam beatitudo vestra quod ex pacto 
legitimo, quod inter recolende memorie predecessores vestros immediatos et predictum 
quondam dominum et genitorum nostrum firmatum extitit, iidem predecessores vestri 
de kathedralibus Romano imperio, regno Bohemiae et aliis terris nostris vacantibus de 
scitu et voluntate ipsius genitoris nostri personis idoneis providebant." — P e 1 z e 1, 
Ferdinand Maria: Lebensgeschichte des römischen und böhmischen Königs Wenzeslaus I. 
2 Bde. 1790, Urkundenbuch im Anhang I, Nr. 31, S. 51. Bislang ist allerdings keine 
authentische Urkunde zwischen Papst und Kaiser bekannt geworden, die diese Be-
hauptung unterstützen könnte; demnach handelt es sich bei allen drei Äußerungen 
wahrscheinlich nur um Gerüchte, die ein Wunschdenken aus der Umgebung des Kaisers 
widerspiegeln. 
Besonders in den westlichen Reichsteilen machte sich das Fehlen eines Beamtenapparats 
empfindlich bemerkbar, wodurch sich der französische Einfluß unter Karl V. immer 
weiter ausbreiten konnte. — Vgl.: T h o m a s : Frankreich 1978, 155. — Die Reichs-
bistümer besaßen hingegen noch Befugnisse der Reichsverwaltung, die bei entsprechen-
der Besetzung evtl. wieder im Sinne des Kaisers wahrgenommen werden konnten. 
Deshalb beispielsweise die Besetzung von Metz 1365 mit Dietrich Beyer-Boppard. 


